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§ 13 Mahngebühr, Säumniszuschläge, Stundung, Stundungszinsen
(1) Im Falle der nicht rechtzeitigen Zahlung werden Mahngebühren erhoben. Die 
erstmalige Zahlungserinnerung erfolgt gebührenfrei. Für die folgende Mahnung wird 
eine Gebühr in Höhe von 5,00 Euro erhoben.

(2) Säumniszuschlage werden nach § 16 Abs. 11 BerlBG i.V.m. § 240 AO erhoben. 

(3) Stundungen sind zu beantragen. Für die Stundung gilt § 16 Abs. 11 BerlBG i.V.m. 
§ 19 GebBeitrG i.V.m. § 59 LHO. Als Nebenbestimmung mit der Stundung können 
Ratenzahlungen festgelegt werden. Die BSR behalten sich vor, die Stundung mit 
sofortiger Wirkung zu widerrufen, wenn ein Zahlungstermin nicht eingehalten wird. 
Stundungszinsen werden gem. § 16 Abs. 11 Satz 2 a) BerlBG i.V.m. § 234 AO erho-
ben. 

§ 14 Widerspruchsgebühr
Die Widerspruchsgebühr für die Kosten des Widerspruchsverfahrens richtet sich 
nach § 16 Abs. 11 BerlBG i.V.m. § 16 Abs. 3 GebBeitrG. 

§ 15 Datenerhebung und -verarbeitung 
Gemäß der „Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den 
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) 
und den Berliner Wasserbetrieben (BWB)“ sind die BSR berechtigt, die dort in  
§ 2 genannten Daten zu erheben und zu verarbeiten und an Dritte weiterzugeben. 
Außerdem sind die BSR berechtigt, im Rahmen und unter Beachtung des Berliner 
Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutz-Grundverordnung alle zur rechtmä-
ßigen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen, über die in der in Satz 1 genannten 
Verordnung genannten Daten hinausgehenden Daten zu verarbeiten. Es wird auf die 
Datenschutzerklärungen unter: www.BSR.de verwiesen.

§ 16 Inkrafttreten
Diese Straßenreinigungs- und Gebührensatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Die 
Leistungsbedingungen der BSR 2019/2020 treten gleichzeitig außer Kraft. 

Für Entgeltforderungen, die auf Grund früherer Leistungsbedingungen entstanden 
sind, jedoch noch nicht berechnet wurden oder rückständig sind, gelten die Bestim-
mungen der Leistungsbedingungen der BSR fort.

Berliner Stadtreinigung (BSR)

Abfallwirtschaftssatzung der Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Bekanntmachung vom 30. Dezember 2020

Telefon: 030 7592-4900

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 6 Nr. 6, § 11 Abs. 3 Nr. 4, § 16 des Berliner Betriebe- 
gesetzes vom 14.07.2006 (GVBl. 827), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.12.2020 (GVBl. S. 1444), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 
(BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 9.12.2020 
(BGBl. I S. 2873), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin  
(KrW-/AbfG Bln) vom 21.07.1999 (GVBl. S. 413), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 02.12.2020 (GVBl. S. 1446), hat der Aufsichtsrat der Berliner Stadt-
reinigungsbetriebe, Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 11 Abs. 3 Nr. 4 des  
Berliner Betriebegesetzes in seiner Sitzung vom 16.12.2020 folgende Satzung be-
schlossen:
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§ 7 Behälterarten und Behältergrößen

§ 8 Behälterbenutzung und -standplätze; Abfuhrzeiten

§ 9 Anforderungen an Behälterstandplätze, Transportwege

§ 10 Anforderungen an Unterflursysteme

§ 11 Abfallanfall, Eigentumsübergang

§ 12 Mitteilungs- und Auskunftspflicht

§ 13 Kontrollen, Beanstandung

§ 14 Störung der Abfallentsorgung

§ 15 Trennung von Abfällen

§ 16 Hausmüll/Restabfall

§ 17 Bioabfall

§ 18 Saisonale Laub- und Gartenabfälle

§ 19 Wertstoffe

§ 20 Sperrmüll

§ 21 Schlacke

§ 22 Schadstoffe

§ 23 Elektro-/Elektronikaltgeräte

§ 24 Annahme von Abfällen an den Recyclinghöfen

§ 25 Zusätzliche Leistungen

§ 26 Direktlieferung an Abfallbehandlungsanlagen

§ 27 Modellversuche

§ 28 Datenerhebung und -verarbeitung

§ 29 Anordnungen für den Einzelfall und Zwangsmittel

§ 30 Gebühren

§ 31 Übergangsregelung

§ 32 Inkrafttreten

§ 1 Aufgabe und Umfang
(1) Den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) obliegt gem. § 5 Abs. 1  
KrW-/AbfG Bln die Pflicht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gem. § 17 
Abs. 1 Satz 1, § 20 KrWG im Land Berlin, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 1 ausge-
schlossenen Abfälle. 

(2) Die BSR betreiben die Abfallentsorgung im Gebiet des Landes Berlin nach Maß-
gabe der Gesetze und dieser Satzung. 

(3) Die Abfallentsorgung umfasst neben dem Einsammeln und Befördern von Abfäl-
len insbesondere Maßnahmen zur Abfallvermeidung, zur Vorbereitung zur Wieder-
verwendung, zur stofflichen und energetischen Verwertung von Abfällen sowie zur 
Beseitigung nicht verwertbarer Abfälle.

(4) Den BSR obliegt gem. § 5 Abs. 6 KrW-/AbfG Bln i.V.m. § 46 KrWG die Abfallbera-
tungspflicht über abfallwirtschaftliche Zielstellungen, insbesondere über die Vermei-
dung, Getrennterfassung und Entsorgung von Abfällen.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Die Begriffsbestimmungen werden nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge  
aufgeführt:

(1) Abfälle im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer 
entledigt, entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG). Abfälle, die 
verwertet werden, sind Abfälle zur Verwertung; Abfälle, die nicht verwertet werden, 
sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KrWG).

(2) Abfallbesitzer ist jede natürliche oder juristische Person, die die tatsächliche 
Sachherrschaft über die Abfälle hat (§ 3 Abs. 9 KrWG).
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(3) Abfallerzeuger ist jede natürliche oder juristische Person, durch deren Tätigkeit 
Abfälle anfallen (Ersterzeuger) oder die Vorbehandlungen, Mischungen oder sonstige 
Behandlungen vornimmt, die eine Veränderung der Natur oder der Zusammenset-
zung dieser Abfälle bewirken (Zweiterzeuger) - (§ 3 Abs. 8 Nr. 1 und 2 KrWG) 

(4) Abfall- und Wertstoffbehälter (AWB) im Sinne dieser Satzung sind die nach dieser 
Satzung zugelassenen Behälter zur Erfassung von Abfällen zur Verwertung oder 
Beseitigung (z. B. Bioabfall, Hausmüll/Restabfall, Wertstoffe, Laub- und Gartenab-
fälle, Schlacke etc.). 

(5) Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 
Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebens-
führung anfallen. Dies gilt für Wohnungen und die zugehörigen Grundstücks- oder 
Gebäudeteile, schwimmende Wohneinheiten, Wohnheime oder Einrichtungen des 
betreuten Wohnens. Abfälle aus privaten Haushalten sind auch solche Abfälle, die in 
Kleingartenanlagen, Seniorenwohnheimen, Unterkünften für Geflüchtete, Camping- 
unterkünften anfallen, wenn dort eine private Lebensführung stattfindet.

(6) Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen sind 

 – Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, ins-
besondere Abfälle aus Gewerbebetrieben und von Nicht-Gewerbekunden, 
die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und 
Zusammensetzung ähnlich sind, sowie

 – Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen, mit Ausnahme der in § 2 
Abs. 5 genannten Einrichtungen (gewerblicher Siedlungsabfall).

(7) Altholz im Sinne dieser Satzung sind gebrauchte Erzeugnisse aus Massivholz, 
Holzwerkstoffen oder Verbundstoffen (Gebrauchtholz), insbesondere alle Gegen-
stände aus dem Hausrat, die überwiegend aus Holz bestehen (z. B. Schränke, 
Stühle, Tische, Dielen- und Zaunbretter).

(8) Alttextilien im Sinne dieser Satzung sind gebrauchte Kleidungsstücke, Haushalts- 
textilien, Decken und andere nicht verschmutzte, gewebte Faserstoffe sowie Schuhe 
aus privaten Haushaltungen. Nicht zu den Alttextilien gehören insbesondere schad-
stoffbelastete oder stark verunreinigte Materialen sowie Gummimaterialien (z. B. 
Gummistiefel), Teppiche, Schaumstoffe, Schlitt- und Rollschuhe, Koffer und Taschen.

(9) Behälterstandplatz im Sinne dieser Satzung ist der Ort auf einem Grundstück, der 
dauerhaft zur Aufstellung und Nutzung der Abfall- und Wertstoffbehälter verwendet 
wird.

(10) Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind die in privaten Haushaltungen enthalte-
nen, biologisch abbaubaren organischen Abfallanteile in haushaltstypischer Art und 
Menge, zum Beispiel: 

 ● organische Küchenabfälle (Brotreste, Gemüse- und Obstreste, Kartoffel-
schalen, Eierschalen, Kaffeesatz und -filter, Teebeutel, gekochte Essenreste) 

 ● Laub- und Gartenabfälle (jedoch keine Äste oder Stammholz mit einem 
Durchmesser von mehr als 100 mm).

(11) Elektro-/Elektronikaltgeräte sind alle unter § 14 Absatz 1 ElektroG aufgeführten 
Abfallarten. Hierzu zählen insbesondere Haushaltsgroßgeräte (z. B. Waschmaschi-
nen, Geschirrspüler, E-Herde), Kühlgeräte (z. B. Kühlschränke und Gefriertruhen), 
Bildschirme, Monitore und TV-Geräte, Lampen (z. B. Gasentladungslampen, Leucht-
stoffröhren), Informations- und Telekommunikationsgeräte (z. B. PCs, Drucker, Tele-
fone, Laptops und Faxgeräte), Geräte der Unterhaltungselektronik (z. B. Radio- und 
Fernsehgeräte, Videorekorder und -kameras, CD-Player), sowie Haushaltskleinge-
räte (z. B. Toaster, Mixer, Kaffeemaschinen, Heizlüfter, Haartrockner und Staubsau-
ger), elektrische und elektronische Werkzeuge (z. B. Bohrmaschinen), Spielzeuge, 
Überwachungs- und Kontrollinstrumente und Photovoltaikmodule.

(12) Gewerbeabfälle sind Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen, insbesondere Abfälle aus industrieller und gewerblicher 
Produktion sowie gewerbliche Siedlungsabfälle aus geschäftlicher oder sonstiger 
beruflicher Tätigkeit. 

(13) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Grundbuchordnung (Buchgrundstück). 
Abweichend vom Buchgrundstücksbegriff können die BSR in besonderen Fällen für 
Teilflächen eines Buchgrundstücks, wenn es sich bei diesen Teilflächen um in jeder 
Hinsicht selbstständige und voneinander unabhängige Flächen- und Nutzungsein-
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heiten handelt, die für Grundstücke maßgeblichen Regelungen anwenden. Mehrere 
Buchgrundstücke einer Eigentümerin/eines Eigentümers bilden ein Grundstück im 
Sinne dieser Satzung, wenn sie nur in ihrer Gesamtheit, nicht aber jeweils für sich 
gesehen wirtschaftlich nutzbar sind.

(14) Haushalt im Sinne dieser Satzung sind Räumlichkeiten, wenn sie eine nach  
außen abgeschlossene Wohneinheit zum Zwecke der privaten Lebensführung bilden, 
auch wenn diese nicht dauerhaft genutzt werden, insbesondere in Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- und Gebäudeteilen. Ein Haushalt in diesem Sinne sind 
auch Kleingartenanlagen, gesondert veranlagte Parzellen in Kleingartenanlagen, 
Wohnungen in Wohnheimen und Unterkünfte für Geflüchtete, Campingunterkünfte, 
sofern dort eine eigenständige Haushaltsführung stattfindet.

(15) Hausmüll/Restabfall ist Abfall i. S. d. § 2 Abs. 5 und 6, der übrig bleibt, wenn 
Bioabfall, Wertstoffe und andere stofflich verwertbare Abfallanteile getrennt erfasst 
wurden. 

(16) Ladestelle ist der von den BSR im öffentlichem Straßenland oder auf dem 
Grundstück (Behälterstandplatz) bestimmte Übergabeort, an dem die Abfallbehälter 
am Entsorgungstag zur Leerung von den BSR übernommen werden.

(17) Nicht-Gewerbekunden sind Abfallbesitzer mit Abfällen aus sonstigen Herkunfts- 
bereichen mit Ausnahme der Gewerbebetriebe. Nicht-Gewerbekunden sind insbe-
sondere öffentliche Einrichtungen wie z. B. Einrichtungen des Landes Berlin, der an-
deren Bundesländer und des Bundes, juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sowie Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin, der anderen Bundesländer und 
des Bundes und gemeinnützige juristischen Personen des Privatrechts (wie z. B. 
Kindergärten, Schulen, Hochschulen, eingetragene Personen-Stiftungen, Museen, 
Religionsgemeinschaften, Pflegeeinrichtungen) und Berufsgruppen, deren selb-
ständige und eigenverantwortliche Ausübung nach § 18 EStG freiberuflich ist (z. B. 
Ärzte, Apotheker, Krankengymnasten, Rechtsanwälte, Ingenieure, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Journalisten, Künstler etc.). 

(18) Saisonale Laub- und Gartenabfälle sind die pflanzlichen Abfälle, die auf Grund-
stücken anfallen (Baum-, Strauch- und Rasenschnitt, Laub, Topfpflanzen, Schnitt-
blumen, jedoch keine Äste oder Stammholz mit einem Durchmesser von mehr als  
100 mm). Nicht dazu gehören Steine, Kunststoffe (Blumentöpfe), Keramikreste,  
Bindedraht, Erde/Sand oder Tierstreu.

(19) Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die organische oder anorganische Stoffe in 
gesundheits- oder umweltgefährdender Konzentration enthalten, zum Beispiel:  
Batterien und Akkus, Mineralöle, flüssige Farben und Lacke, Lösungsmittel (Verdün-
ner), Möbel- und Autopflegemittel, Haushaltsreiniger, Pflanzenschutzmittel, Holz-
schutzmittel, Altmedikamente, Leuchtstoffröhren, Chemikalien.

(20) Schlacken sind Verbrennungsrückstände aus Heizungsanlagen.

(21) Sonderabfuhr ist die zusätzliche Abfuhr von Abfall mit einem oder mehreren 
zusätzlich auf dem Grundstück aufgestellten Behältern auf Grund einmaligen oder 
vorübergehenden Mehranfalls. 

(22) Sperrmüll im Sinne dieser Satzung sind die in privaten Haushaltungen und 
sonstigen Herkunftsbereichen anfallenden sperrigen Gegenstände, die wegen ihrer 
Abmessungen nicht in in die vor Ort verwendeten Abfall- und Wertstoffbehälter 
passen. Nicht zum Sperrmüll zählen Bauabfälle, Elektroaltgeräte, Mopeds, Mofas, 
Motorräder, Fahrzeugwracks sowie Teile davon, ferner Baumstämme, Baumstubben, 
Waschkessel, Heizkessel, Speicheröfen, Öltanks, Sanitäreinrichtungen, Panzer-
schränke sowie Baum- und Strauchschnitt.

(23) Der Sperrmüll-Aktionstag ist eine gebührenpflichtige Leistung für die Sperrmüll-
abholung aus privaten Haushalten, der als gemeinschaftliche „Entrümplungsaktion“ 
im Rahmen von Kiez- und Mieterfesten etc. zu einer festen Aktionszeit (§ 2 Abs. 24) 
an einem vereinbarten Ort in Form der Bereitstellung der maximalen Ladekapazität 
eines Sammelfahrzeugs beantragt werden kann.

(24) Sperrmüllaktionszeit ist der Zeitraum, in dem das Sperrmüllfahrzeug vor Ort ist. 
Die maximale Aktionszeit innerhalb eines Werktages beträgt 5 Stunden.

(25) Ein Standard-Entsorgungsfahrzeug im Sinne dieser Satzung hat folgende tech-
nische Parameter:

 ● Länge: 11,00 m

 ● Breite: 2,55 m
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 ● Höhe: bis zu 4,00 m 

 ● Zulässige Gesamtmasse: 27.000 kg

 ● Äußerer Wendekreis: 25,00 m. 

(26) Eine Transportleistung im Sinne der Satzung ist die Überwindung eines Trans-
portweges durch die BSR. Die Transportleistung ist gebührenpflichtig, soweit der 
Transportweg länger als 15 m ist oder Treppenstufen und ähnliche Hindernisse 
vorhanden sind. Ein in der Breite zu überquerender öffentlicher Gehweg wird für die 
Ermittlung der gebührenpflichtigen Transportleistung nicht berücksichtigt.

(27) Transportweg im Sinne dieser Satzung ist der Weg, auf dem die Abfall- und 
Wertstoffbehälter zur Entleerung von der Ladestelle bis zum Rand des von einem 
Standard-Entsorgungsfahrzeug der BSR gefahrlos befahrbaren Bereichs der nächst-
gelegenen Straße transportiert werden. Nicht entsprechend befahrbare Zufahrtswege 
sind Bestandteil des Transportweges.

(28) Werktage im Sinne der Satzung sind die Tage Montag bis Freitag.

(29) Wertstoffe sind die im Abfall enthaltenen trockenen Abfallanteile wie Metalle, 
Kunststoffe sowie Verbundstoffe aus diesen Materialien.

(30) Zufahrtswege sind Zuwegungen oder Zufahrten im öffentlichen Straßenland 
oder auf privaten Grundstücken.

(31) Zusatzentleerung ist die zusätzliche Entleerung von bereits auf dem Grundstück 
vorhandenen Abfall- und Wertstoffbehältern auf Grund vorübergehenden Mehranfalls.

§ 3 Ausgeschlossene Abfälle
(1) Von der Abfallentsorgung durch die BSR ausgeschlossen sind:

(a) Stoffe und Gegenstände im Sinne des § 2 Abs. 2 KrWG

(b) Klärschlämme von Abwasserbehandlungsanlagen des Landes Berlin, die 
durch die Berliner Wasserbetriebe (BWB) entsorgt werden, und Bauabfälle, 
die von der für die Bauabfallbeseitigung zuständigen Senatsverwaltung ent-
sorgt werden (§ 5 Abs. 1 KrW-/AbfG Bln),

(c) Abfälle gem. der Verordnung zum Ausschluss von Abfällen von der Entsor-
gung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin vom 
7.03.2007 in der aktuellsten Fassung. 

(d) Abfälle, für die keine Überlassungspflicht nach § 17 Abs. 2 KrWG besteht.

(2) Für Abfälle aus Gewerbebetrieben gilt die Ausschlussverordnung vom 4.10.2006 
(GVBl. 1050).

(3) Soweit Abfälle von der Entsorgung durch das Land Berlin oder die BSR ausge-
schlossen sind, dürfen sie nicht der BSR überlassen werden. Der Besitzer dieser 
Abfälle ist zu ihrer ordnungsgemäßen Entsorgung in dafür zugelassenen Abfal-
lentsorgungsanlagen verpflichtet (§§ 6 bis 10, 15 und 16 KrWG). Sind Abfälle zur 
Beseitigung vom Einsammeln und Befördern durch die BSR ausgeschlossen, besteht 
das Recht und die Pflicht, die Abfälle zu einer Abfallentsorgungsanlage der BSR zu 
befördern.

(4) Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen 
vermischt werden. Solche Abfälle bzw. Abfallgemische dürfen der BSR nicht über-
lassen werden.

(5) Abfallerzeugern oder -besitzern ist das Verbringen von ausgeschlossenen Abfäl-
len in oder neben Abfallbehälter der BSR sowie auf Plätzen und sonstigen Flächen 
untersagt.

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang- und recht, Duldung
(1) Jeder Eigentümer eines im Land Berlin liegenden Grundstücks, auf dem Abfälle 
anfallen können, die gem. § 17 KrWG überlassungspflichtig sind, ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang). 
Den Grundstückseigentümern stehen andere zur Nutzung des Grundstücks bzw. der 
Gebäude dinglich Berechtigte wie Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonstige 
zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Der Grundstückseigen-
tümer wird von seinen Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihm weitere 
Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind.
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(2) Die Anschlusspflichtigen nach Abs. 1 und alle anderen Erzeuger und Besitzer 
von Abfällen aus privaten Haushalten und von Abfällen zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, für die eine Überlassungspflicht nach  
§ 17 KrWG besteht, müssen der BSR die auf ihrem Grundstück oder sonst bei Ihnen 
angefallenen Abfälle überlassen und die Abfallentsorgung nach Maßgabe dieser 
Satzung benutzen (Benutzungszwang).

(3) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen nach Abs. 1 und Abs. 2 haben nach 
Maßgabe von § 19 KrWG alle Maßnahmen zu treffen bzw. zu dulden, die erforderlich 
sind, um eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung durch die BSR sicherzustellen. Ins-
besondere haben die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen über-
lassungspflichtige Abfälle anfallen, das Aufstellen der zur Erfassung notwendigen 
Behälter sowie das Betreten des Grundstückes durch Mitarbeiter und Beauftragte der 
BSR zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwachung der Getrennthaltung und 
Verwertung von Abfällen zu dulden. Auf den Grundstücken vorhandene Standplätze 
und Sammelstandplätze müssen für diesen Zweck zugänglich sein. 

(4) Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen, die nicht Grund-
stückseigentümer sind, können in Ausnahmefällen direkt an die Abfallentsorgung 
angeschlossen werden, wenn hierzu eine schriftliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers vorliegt und berechtigte Interessen der Abfallentsorgung nicht entgegen-
stehen. Eine Gebührenpflicht bzw. die Haftung des Grundstückseigentümers als Ge-
bührenschuldner nach Maßgabe der Abfallgebührensatzung bleibt hiervon unberührt.

(5) Den Regelungen über den Anschluss- und Benutzungszwang der Anschluss- 
und Benutzungspflichtigen gemäß den Absätzen 1 bis 2 steht ein entsprechendes 
Anschluss- und Benutzungsrecht gegenüber. Es besteht kein Anspruch auf eine 
bestimmte Art des Einsammelns und Beförderns.

§ 5 Entfallen/Befreiung von der Anschlusspflicht
(1) Ein Anschluss- und Benutzungszwang nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 besteht nicht, 
soweit Abfälle gemäß § 3 dieser Satzung von der Überlassungspflicht ausgeschlos-
sen sind. 

(2) Bei einer Ausnahme von der Anschlusspflicht wegen Beseitigung von Abfällen aus 
anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten in eigenen Anlagen gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 2 KrWG ist die Genehmigung der jeweiligen Anlage nachzuweisen. Die 
BSR stellt auf Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und Benutzungspflich-
tigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz i.V.m. Satz 3 KrWG besteht.

(3) Abfälle aus privaten Haushaltungen, z. B. Bioabfälle, unterliegen dann nicht der 
Überlassungspflicht, wenn der Anschluss- und Benutzungspflichtige gegenüber den 
BSR in Textform darlegt, dass nachweislich eine grundstücksbezogene ordnungsge-
mäße und schadlose Eigenverwertung gewährleistet ist. Bei der Eigenkompostierung 
müssen je Bewohner mindestens 50 m² für die regelmäßige Kompostaufbringung 
geeignete Nutzfläche verfügbar sein und nachgewiesen werden. Die BSR stellen auf 
Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und Benutzungspflichtigen fest, ob 
und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht.

(4) Die BSR können eine befristete Aussetzung von der Abfallentsorgung eines 
Grundstückes genehmigen, wenn es an mindestens 60 zusammenhängenden Kalen-
dertagen nicht genutzt wird. Der Antrag in Textform muss den BSR spätestens  
30 Kalendertage vor dem Beginn des Tages, an dem die Befreiung wirksam werden 
soll, vorliegen. Eine rückwirkende Aussetzung der Abfallentsorgung ist ausgeschlos-
sen. Wird die Entsorgung für mehr als 60 Kalendertage ausgesetzt, sind die BSR 
berechtigt, die Behälter einzuziehen. Ein erneutes Ausstellen von Behältern erfolgt 
gegen Zahlung der Gebühr für den Behälterwechsel nach der Abfallgebührensat-
zung.

(5) Für Nicht-Gewerbekunden kann die Entsorgung auf Antrag in Textform für einen 
Zeitraum von insgesamt sechs Wochen pro Kalenderjahr, wobei hierin ein zusam-
menhängender Zeitraum von drei Wochen enthalten sein muss, ausgesetzt werden, 
soweit in diesem Zeitraum auf diesem Grundstück keine Abfälle anfallen. Der Antrag 
muss den BSR spätestens am 31. Januar des laufenden Jahres vorliegen.

(6) Die Befreiung oder Aussetzung wird unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
schriftlich erteilt und kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden sowie befristet 
werden.
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§ 6 Behältervolumen und Entleerungsrhythmus
(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, ein ausreichendes Behältervolumen 
auf seinem Grundstück vorzuhalten. Zum Einsammeln der Abfälle stellen die BSR die 
erforderlichen Behälter auf und entleeren sie.

(2) Die BSR legen fest:

 – Art, Volumen und Anzahl der zu benutzenden Behälter 

 – Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Behälterentleerungen. 

Dabei werden die örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten ebenso beachtet wie 
die Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. 

(3) Das Volumen der Behälter ist so zu bemessen, dass der zwischen zwei Entlee-
rungen anfallende Abfall unverdichtet eingefüllt und der Behälterdeckel geschlossen 
werden kann.

(4) Als Regelvolumen für Hausmüll/Restabfall sind pro Haushalt vorzuhalten:  
- 30 Liter wöchentlich - bei einer mindestens 14-täglichen Entleerung. Bei gleichzei-
tiger Nutzung eines Abfall- und Wertstoffbehälters für Bioabfall (AWB Bioabfall) ist 
nach Antragstellung in Textform eine 4-wöchentliche Entleerung des 60 l Abfall- und 
Wertstoffbehälters für Hausmüll/Restabfall (AWB Hausmüll/Restabfall) pro Haushalt 
möglich. 

(5) Die BSR können ein größeres Behältervolumen für Abfälle aus privaten Haus-
halten und anderen Herkunftsbereichen festlegen oder den Entleerungsrhythmus 
anpassen, wenn das im Einzelfall auf Grund der tatsächlichen Menge an Abfällen 
geboten ist, insbesondere wenn das auf dem Grundstück bereitgestellte Behälter-
volumen für eine ordnungsgemäße Entsorgung nicht ausreicht. Dies gilt immer dann, 
wenn bei vier aufeinanderfolgenden Entleerungsterminen mindestens zweimal auf 
der Grundlage einer aussagekräftigen Dokumentation (z. B. fototechnische Doku-
mentation) festgestellt wird, dass das bereitgestellte Behältervolumen nicht ausreicht. 
In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines größeren oder 
zusätzlichen Abfallbehälters oder die Erhöhung des Entleerungsrhythmus zu dulden. 

(6) Die BSR legen den Entleerungstag fest. In einem Gebiet, das prägend mit Ein-, 
und Zweifamilienhäusern bebaut ist, wird im Grundsatz 14-täglich entsorgt. Es be-
steht kein Anspruch auf einen bestimmten Entleerungstag. Die regelmäßige Abfuhr 
umfasst einen Entleerungstag in der Woche.

(7) Die BSR setzen die Anzahl an Behälterentleerungen und den Leerungsrhythmus 
für das ganze Jahr gleichbleibend fest, die für eine geordnete Entsorgung notwendig 
sind. An Feiertagen erfolgt keine Abfallentsorgung. Fällt die regelmäßige Entsorgung 
auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Leerung bzw. Abholung vorgezogen oder 
nachgeholt.

(8) Die Erfassung von Bioabfällen in der Biotonne erfolgt ganzjährig. Die Haus- und 
Bioabfallsammlung ist gleichlaufend. Eine monatsweise Sammlung von Bioabfall 
ist nur dann möglich, wenn auch Hausmüll/Restabfall auf Grund eines bewilligten 
Antrags nach § 5 Abs. 4 monatsweise gesammelt wird.

(9) Ändert sich die Menge der anfallenden Abfälle für die Dauer von mindestens  
90 Kalendertagen, so kann der Grundstückseigentümer in Textform beantragen, dass 
Behälter zusätzlich aufgestellt oder abgezogen werden. Eine Änderung des Behälter-
volumens ist nach Prüfung der BSR nur zum regulären Entleerungstag möglich, 
frühestens 14 Tage nach Eingang des vollständigen Antrags. Die BSR berücksich-
tigen die genannten Gründe, führen eigene Überprüfungen durch und legen das 
Behältervolumen fest, das eine ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet. Die BSR 
sind nicht verpflichtet, eine Änderung des Behältervolumens zu überprüfen, wenn 
kein Antrag vorliegt. 

§ 7 Behälterarten und Behältergrößen
(1) Für Abfälle aus privaten Haushaltungen verwenden die BSR folgende Behälter- 
arten und -größen: 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter für Hausmüll/Restabfall (AWB Hausmüll/Restab-
fall): 60 l; 120 l; 240 l; 660 l; 1 100 l. 
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 – Abfall- und Wertstoffbehälter für Bioabfall (AWB Bioabfall): 60 l; 120 l; 240 l, 
660 l*, 1 100 l*. 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter für Laub- und Gartenabfälle (AWB Laub- und 
Gartenabfälle): 660 l. 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter für Wertstoffe (AWB Wertstoffe): 240 l; 660 l;  
1 100 l. 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter für Schlacke (Spezialbehälter Schlacke): 120 l. 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter im Unterflursystem (Spezialbehälter Unterflur):  
5 m³. 

 – Spezialbehälter für die Schachtabfuhr für Hausmüll/Restabfall (Spezialbe-
hälter Schachtabfuhr): 1 100 l (nur mit befristeter Ausnahmegenehmigung 
möglich).

* Behälter werden nur bis 31.12.2020 aufgestellt. Eine Neubestellung ist nur im Zu-
sammenhang mit Unterflurlösungen möglich. 

(2) Für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen werden u. a. verwendet: 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter für hausmüllähnliche Abfälle aus anderen  
Herkunftsbereichen (AWB Restabfall): 60 l; 120 l; 240 l; 660 l; 1 100 l. 

 – Abfall- und Wertstoffbehälter für Bioabfall (AWB Bioabfall): 120 l; 240 l. 

(3) Die BSR können im Einzelfall weitere Behälterarten und -größen oder verschließ-
bare Abfall- und Wertstoffbehälter festlegen und verwenden. Insbesondere können 
die BSR bei besonderen technischen Entsorgungseinrichtungen gebührenpflichtig 
zusätzliche Behälter und Reservebehälter aufstellen. Die Bedingungen der Aufstel-
lung werden durch Anordnung der BSR im Einzelfall festgelegt.

(4) Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann für zwei unmittelbar aneinander 
angrenzende Grundstücke die Nutzung eines gemeinsamen Behälters für Hausmüll/
Restabfall bzw. Bioabfall (Nachbarschaftstonne) zugelassen werden. Für die Nach-
barschaftstonne steht ausschließlich der AWB 120 l zur Verfügung, der im 14-täg-
lichem Rhythmus entleert wird. Die Änderung zur Entsorgung durch eine Nachbar-
schaftstonne erfolgt frühestens 14 Tage nach Eingang des vollständigen Antrags.  
Für die Abholung bzw. den Austausch von Behältern bei Einführung einer Nachbar-
schaftstonne wird eine Gebühr für den Behälterwechsel nach der Abfallgebühren-
satzung erhoben. Derjenige Grundstückseigentümer, auf dessen Grundstück die 
Nachbarschaftstonne aufgestellt werden soll, hat dem benachbarten Grundstücks-
eigentümer im Antragsformular schriftlich das Recht einzuräumen, sein Grundstück 
zum Zwecke der Nutzung der Nachbarschaftstonne zu betreten. Beide Grundstücks-
eigentümer haften als Gesamtschuldner.

§ 8 Behälterbenutzung und -standplätze; Entleerungszeiten
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, den Bewohnern des Grundstücks den 
Zugang zu dem Behälterstandplatz und den Behältern zu ermöglichen sowie auf die 
ordnungsgemäße Benutzung zu achten. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist gem. § 16 Abs. 16 BerlBG verpflichtet, den Mitar-
beitern und Beauftragten der BSR das Betreten des Grundstücks und den Zugang zu 
den Behältern zur Erfüllung ihrer Aufgaben täglich in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 
zu gestatten. Auch die Voraussetzungen für ein sicheres und zügiges Einsammeln 
und Befördern der Abfälle sind zu schaffen. Soweit keine anderen Festlegungen 
getroffen wurden, sind die Behälter ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

(3) Die Behälter müssen zum Zeitpunkt der Abholung frei zugänglich und unver-
schlossen sein. Grundstückseinfriedungen, Behälterstandplatz, Abstellräume und 
-boxen sind zum Zweck der Abfallübernahme unverschlossen zu halten. 

Ausnahmsweise können die BSR Schlüssel oder Schließsystembedienungen entge-
gennehmen, um die Abfallentsorgung zu gewährleisten. Es wird auf § 25 Abs. 9 und 
10 verwiesen. Einen Anspruch darauf hat der Grundstückseigentümer nicht. 

(4) Die Behälter befinden sich im Eigentum der BSR. Die Abfallbehälter dürfen beim 
Eigentumswechsel, Mieterwechsel, Wechsel des Gewerbebetriebes usw. nicht vom 
Grundstück mitgenommen werden. Abweichend davon können bei der Nutzung von 
Unterflurcontainern eigene Behälter verwendet werden (§ 10). 

(5) Die von den BSR aufgestellten Behälter dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung und gemäß den Getrennthaltungsvorschriften des KrW-/AbfG Berlin und 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) gefüllt werden. Die Behälter sind sorgfältig 
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zu behandeln und vor Verlust und Beschädigung zu schützen. Sie sind insbesondere 
nur so weit zu füllen, dass sie dicht schließen. Der Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige hat dafür zu sorgen, dass der Inhalt der Behälter- auch für automatisierte 
Schüttvorgänge ohne manuelles Eingreifen - schüttfähig bleibt. Sperrige Abfälle 
sind vor dem Einfüllen in die Behälter so zu zerkleinern, dass sie die Behälter und 
Entsorgungsfahrzeuge nicht beschädigen können. Das Einstampfen, Zerkleinern, 
Einschlämmen oder Verbrennen der Abfälle in den Behältern sowie das Lagern von 
Abfällen neben den Behältern ist nicht gestattet. Abfälle, welche die Abfallbehälter 
oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, 
dürfen nicht in die Abfallbehälter gefüllt werden.

(6) Unzulässig sind das Einfüllen verdichteter Abfälle sowie der Einsatz von Syste-
men und Vorrichtungen jeglicher Art zur Verdichtung von Abfällen in den Behältern.

(7) Wird auf Grundlage einer Dokumentation festgestellt, dass ein Abfallbehälter 
erheblich fehlbefüllt ist, sind die BSR berechtigt, die Entleerung abzulehnen. Sofern 
eine Nachsortierung bis zur nächsten regulären Behälterentleerung nicht erfolgt, sind 
die BSR berechtigt, eine gebührenpflichtige Zusatzentleerung als Hausmüll/Restab-
fall oder eine zusätzliche Sonderabfuhr mit Behälterwechselgebühr vorzunehmen.

(8) Beschädigungen und Verluste der Behälter sind den BSR unverzüglich in Text-
form anzuzeigen. Die Haftung für Schäden, die den BSR durch unsachgemäße 
Behandlung von Behältern (zum Beispiel heiße Asche, sperrige Gegenstände, 
Verdichtung, Überfüllung) an den Entsorgungsfahrzeugen oder den Anlagen zur 
Abfallentsorgung entstehen, richtet sich nach den allgemeinen gesetzlichen Bestim-
mungen. Dies gilt auch, wenn nicht zugelassene Stoffe und Gegenstände in Behälter 
eingebracht werden. Bei Diebstahl der Abfallbehälter oder Beschädigung durch Dritte 
ist der Vorfall bei der Polizei anzuzeigen und die Anzeige den BSR nachzuweisen.

(9) Bei der Benutzung der Behälter ist das zulässige Gesamtgewicht zu beachten.  
Es gelten folgende Maximalgewichte:

2-Rad-Behälter (60 l; 120 l; 240 l Behälter): maximal 80 kg bei ebenerdigem 
Transport und maximal 50 kg bei Transport über Stufen/Schrägrampen

4-Rad-Behälter (660 l, 1 100 l Behälter): maximal 200 kg bei ebenerdigem Trans-
port. Der Transport über Stufen und Rampen ist ausgeschlossen (§ 9 Abs. 6).

Diese Vorgaben dienen dem Arbeits- und Gesundheitsschutz und gewährleisten 
einen sicheren Behältertransport. Werden diese Maximalgewichte überschritten, kön-
nen die BSR die Leerung dieser Behälter ablehnen. Werden die Maximalgewichte bei 
vier aufeinanderfolgenden Entleerungsterminen mindestens zweimal auf der Grund-
lage einer aussagekräftigen Dokumentation (Wiegedaten) überschritten, können die 
BSR ein größeres Behältervolumen, einen zusätzlichen Behälter oder einen erhöhten 
Entleerungsrhythmus festlegen.

(10) Die Behälter werden von den Beschäftigten/Mitarbeitern der BSR von den bestä-
tigten Ladestellen (Ladestellen- und Standplatzbestätigung) abgeholt.

a) Voraussetzung für eine Ladestellen- und Standplatzbestätigung ist ein ebener-
diger maximaler Transportweg von 15 m zwischen dem Behälterstandplatz und 
dem Rand des Bereichs des privaten oder öffentlichen Straßenlandes, der für die 
Standard-Entsorgungsfahrzeuge der BSR gefahrlos erreichbar ist (§ 9 Abs. 3). 

b) In begründeten Ausnahmefällen können die BSR einen abweichenden Behäl-
terstandplatz (Transportweg über 15 m) festlegen. In diesem Fall werden Trans-
portgebühren erhoben (§ 25 Abs. 1).

c) Für Ladestellen, die vor dem 1. Januar 2019 eine Ladestellen- und Standplatz-
bestätigung der BSR erhalten haben (Bestandsladestellen) erbringen die BSR 
weiter gebührenpflichtige Transportleistungen nach § 25 Abs. 1.

Eine Standplatzbestätigung kann widerrufen werden, wenn dies - insbesondere aus 
Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes - betrieblich erforderlich ist.

(11) In Gebieten mit prägender Ein- und Zweifamilienhausbebauung müssen die 
Behälter am Entleerungstag auf dem Grundstück direkt an der Grundstücksgrenze 
zu der Straße bereitgestellt werden, die für die Standard-Entsorgungsfahrzeuge der 
BSR gefahrlos befahrbar ist. Bei Grundstücken, bei denen die Bereitstellung nach 
Satz 1 nicht möglich ist, können die BSR eine alternative Ladestelle festlegen.

(12) In Kleingartenanlagen sind die Behälter an den Entleerungstagen an dem von 
den BSR festgelegten Ort (Ladestelle) bereitzustellen. 
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(13) Die BSR können einen Sammelstandplatz für mehrere Grundstücke festlegen, 
und zwar auch nur auf einem der beteiligten Grundstücke oder im öffentlichen Stra-
ßenland.

(14) Die BSR können eine Ladestelle im öffentlichen Straßenland festlegen, wenn 
öffentlich-rechtliche Vorschriften den Transport der Behälter auf dem Grundstück 
einschränken. 

(15) Nach der Entleerung sind die Abfall- und Wertstoffbehälter wieder unverzüglich 
an ihren Behälterstandplatz zurückzustellen. 

§ 9 Anforderungen an Behälterstandplätze und Transportwege
(1) Der Behälterstandplatz und der Transportweg müssen grundsätzlich so beschaf-
fen sein, dass die Abfälle mit möglichst geringem Aufwand gefahrlos eingesammelt 
und auf dem kürzesten Weg befördert werden können. Der für die Behälter bestimm- 
te Standplatz und der für die Entleerungen zu nutzende Transportweg auf dem 
Grundstück müssen den Erfordernissen der Bauordnung Berlin sowie den dazu 
ergangenen Verordnungen entsprechen. Um ihre Pflichten zum Arbeitsschutz sowie 
zur gesetzlichen Unfallversicherung zu erfüllen, können die BSR weitere Anforderun-
gen stellen. 

(2) Bei Neubauten ist vor Einreichung der Unterlagen an die Baugenehmigungsbe-
hörde die Einwilligung der BSR zum vorgesehenen Behälterstandplatz und Trans-
portweg einzuholen. Dafür ist das von den BSR im Internet bereitgestellte Formular 
(Ladestelle- und Standplatzbestätigung) zu verwenden. Diese Pflicht besteht auch, 
wenn 

 – Behälterstandplatz und Transportwege verlegt oder verändert werden, 

 – Behälterboxen, Liftsysteme, Aufzüge oder sonstige Fördereinrichtungen ein-
gebaut werden. 

Zufahrtsstraßen und -wege müssen eindeutig benannt werden. Die BSR können 
zum vorgesehenen Behälterstandplatz und Transportweg Anordnungen im Einzelfall 
treffen. Die Vorgaben der BSR sind in dem Leitfaden zur optimalen Gestaltung von 
Behälterstandplätzen und Transportwegen unter: www.BSR.de einsehbar.

(3) Der Behälterstandplatz ist auf dem Grundstück direkt an der Grundstücksgrenze 
anzulegen, die der für die Standard-Entsorgungsfahrzeuge der BSR befahrbaren 
Straße zugewandt ist. Zwischen dem Behälterstandplatz und der Begrenzungslinie 
zu der für die Standard-Entsorgungsfahrzeuge der BSR erreichbaren öffentlichen 
Fläche dürfen grundsätzlich nicht mehr als 15 m zurückzulegen sein. Zum Transport-
weg und Transportleistungen wird auf § 2 Abs. 26 und Abs. 27 verwiesen. 

(4) Ist aufgrund örtlicher Gegebenheiten im Einzelfall eine größere Entfernung zu-
rückzulegen oder sind mehr als 5 Stufen oder ähnliche Hindernisse zu überwinden, 
gelten die Regelungen zu Transportleistungen gemäß § 25 Absatz 1. Die BSR kön-
nen festlegen, dass die Behälter am Entleerungstag an einem anderen Ort als dem 
Behälterstandplatz (Ladestelle) zur Entleerung bereitgestellt werden müssen. Ein 
Anspruch auf Behälterentleerung von einem Standort, der nicht ebenerdig angelegt 
ist, besteht nicht. 

(5) Der Behälterstandplatz ist nach den jeweiligen technischen Anforderungen 
entsprechend groß und befestigt anzulegen. Unter Beachtung des jeweiligen Entlee-
rungsrhythmus muss insbesondere die Aufstellung einer ausreichenden Anzahl von 
Behältern möglich sein, um die Abfälle entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
getrennt erfassen zu können. Behälterstandplätze erfordern je Behälter eine Fläche 
(Breite x Tiefe) von 

 ● 1,60 x 1,60 m für AWB 1 100 l

 ● 1,60 x 1,20 m für AWB 660 l 

 ● 0,60 x 0,80 m für AWB 240 l 

 ● 0,50 x 0,60 m für AWB 120 l und 60 l 

sowie ausreichend - mindestens 1,50 m - bemessene Rangier- und Bewegungs-
flächen. Eine ausreichende Tragfähigkeit ist sicherzustellen. Als Richtwert gilt eine 
Tragfähigkeit je Rad von 2000 N.

(6) Behälterstandplatz und Transportweg müssen ebenerdig angelegt und mit 
trittsicherem, beständigem Material befestigt sein, dessen Oberfläche den Bean-
spruchungen durch das Transportieren der Behälter standhält und den Transport der 
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Behälter nicht erschwert (zum Beispiel ist die Verwendung von Rasengittersteinen 
nicht zulässig). Für den Transport von Behältern sollen alle Zugangswege zu den 
Behälterstandplätzen mindestens 1,50 m breit sein und kein Gefälle haben. Im Aus-
nahmefall ist für Behälter bis AWB 240 l eine Steigung/Gefälle bis zu maximal 12,5 % 
(entspricht 7°) zulässig. Der ebenerdige Transportweg darf für AWB 1 100 l und 660 l 
ein baulich hergestelltes Gefälle von höchstens 3 % aufweisen und keine Stufen 
oder Kanten enthalten, die ein Heben der Behälter über 3 cm erforderlich machen 
(ausgenommen Bordsteine im öffentlichen Straßenland). Kurze Strecken, zum Bei-
spiel im Bereich von Grundstückszufahrten, dürfen auf Gehwegbreite ein Gefälle von 
höchstens 6 % aufweisen. 

(7) Gebäudedurchgänge und Türöffnungen sollen zum ungehinderten Transportieren 
von Behältern mindestens 2,00 m hoch sein und eine Durchgangsbreite von min-
destens 1,50 m haben. Bei der Verwendung von Behältern bis AWB 240 l muss die 
Durchgangsbreite mindestens 0,80 m betragen. 

Türen sind dabei mit leicht zu betätigenden und sicheren Feststellvorrichtungen zu 
versehen. Behälterstandplatz und Transportweg sind ausreichend zu beleuchten  
(50 Lux) und sauber, schnee-, eis- und glättefrei zu halten. Sowohl der Behälter-
standplatz als auch der Transportweg müssen so angelegt und beschaffen sein, dass 
sich kein Oberflächenwasser ansammeln kann. Behälterstandplatz und Transportweg 
dürfen zum Zeitpunkt der Entleerung nicht durch parkende Fahrzeuge oder andere 
Hindernisse blockiert sein. 

(8) Der Zufahrtsweg für die Standard-Entsorgungsfahrzeuge der BSR von der Straße 
zur Ladestelle muss mindestens 3,55 m breit und so befestigt sein, dass er mit einer 
maximalen Einzelachslast von 11,5 t und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 27 t 
dauernd benutzt werden kann. Für Durchfahrten ist eine lichte Höhe von 4,20 m er-
forderlich; die BSR können Ausnahmen zulassen. Ein- und Ausfahrten sowie Kurven 
sind mit Radien für 3-achsige Entsorgungsfahrzeuge auszulegen. Einschwenkbe-
reiche, Kanten- beziehungsweise Randbereiche müssen entsprechend aufgeweitet 
sein.

(9) Zufahrtswege von über 15 m Länge erfordern grundsätzlich einen geeigneten 
Wendeplatz mit 25 m Durchmesser. Hiervon abweichende Wendeplätze/-stellen 
erfordern eine individuelle Prüfung und Bestätigung durch die BSR nach Vorlage 
eines entsprechenden Schleppkurvennachweises. Zufahrtswege, Durchfahrten sowie 
Abstell- und Wendeplätze dürfen zum Zeitpunkt der Entleerung nicht durch parkende  
Fahrzeuge oder andere Hindernisse blockiert sein. Die BSR sind berechtigt, das 
Befahren von Zufahrtswegen zu verweigern, wenn die Anforderungen an Zufahrten 
nicht erfüllt sind oder eine ausreichende Oberflächenbefestigung nicht besteht (zum 
Beispiel bei Kies- und Schotterwegen, Flächen für Feuerwehr oder im Bau befindli-
chen Wegen).

(10) Für Kleingartenanlagen können die BSR die Anforderungen an Behälterstand-
platz und Ladestelle sowie geeignete Transportwege und Zufahrten im Einzelfall 
festlegen.

(11) Müssen die Behälter aus zwingenden Gründen, vor allem wegen unabänderli-
cher baulicher Verhältnisse, mit einem Aufzug oder einer ähnlichen Einrichtung beför-
dert werden, so hat der Grundstückseigentümer dafür zu sorgen, dass die Behälter 
ebenerdig und am Entleerungstag bereitstehen. Die BSR können entsprechende 
Fördereinrichtungen im Einzelfall nutzen, insbesondere bei Behälterliftsystemen.  
Dabei wird die Haftung für Schäden, die sich aus der Benutzung der Fördereinrich-
tung durch die BSR ergeben, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für 
die technische Unterhaltung, Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Fördereinrichtung 
ist der Eigentümer verantwortlich. 

(12) Behälter aus Abwurfanlagen werden nur entleert, wenn sie nicht direkt unter 
dem Abwurfschacht stehen. Ausnahmen bedürfen einer Festlegung der Bedingungen 
im Einzelfall, zum Beispiel bei unabänderlichen baulichen Gegebenheiten. Behälter  
werden unter dem Abwurfschacht durch Beschäftigte der BSR hervorgezogen, wenn 
zwingende Gründe vorliegen und ein funktionsfähiger, einfacher mechanischer 
Absperrschieber am Abwurfschacht vorhanden ist. Zum Zeitpunkt der Entsorgung 
dürfen sich keine angestauten Abfälle im Abwurfschacht befinden. Kann durch eine 
Abwurfanlage nur eine Abfallfraktion entsorgt werden (Monoabwurfschacht), so 
dürfen unter dem Abwurfschacht ausschließlich Behälter für Hausmüll/Restabfall der 
BSR aufgestellt werden. Bei einer Stilllegung von Abwurfanlagen sind die BSR drei 
Monate vor der Schließung zu informieren. 
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(13) Die Einrichtung von Boxen für Behälter (Behälterboxen) muss den jeweils 
gültigen technischen Normen entsprechen. Dabei sind Behälterboxen ebenerdig und 
frei von Stoßkanten zu errichten. Alle Behälter müssen in die Boxen so eingestellt 
sein, dass sie für den Abtransport nicht angehoben werden müssen. Neu einzuricht-
ende Behälterboxen sind mit Dreikantschließungen auszustatten. Für die technische 
Unterhaltung und Funktionsfähigkeit der Behälterboxen ist die Eigentümerin verant-
wortlich. 

(14) Die Verwendung von Müllschleusen kann nur mit der Zustimmung der BSR 
erfolgen, soweit eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gewährleistet ist. Bei der 
Einrichtung ist sicherzustellen, dass die dafür verwendeten Behälter jederzeit unver-
schlossen und frei zugänglich bleiben. Behälter dürfen nicht vom Behälterstandplatz 
entfernt werden. 

(15) Für Beschädigungen beim Transport der Behälter, die dadurch entstehen, dass 
die Standplätze und/oder die Transportwege nicht den Anforderungen an die Stand-
plätze und Transportwege der Behälter gemäß dieser Satzung entsprechen, haften 
die BSR gegenüber den Grundstückseigentümerinnen und den Grundstückseigen-
tümern (und sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtig-
ten) nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(16) Bei Aufstellung und dem Betrieb von Presscontainern ist ein Standplatz mit 
geeignetem Elektroanschluss notwendig. Die Kosten für die Elektrizitätsversorgung 
der Presse trägt der Grundstückseigentümer, ebenso die Kosten für Reparaturen an 
den Behältern, Containern und Pressen, soweit sie nicht auf normalen Verschleiß 
zurückzuführen sind.

(17) Die Mindestmaße der Abstellplätze für Container und Containerpressen betra-
gen je Behälter 3,50 x 8,00 m. Die Container müssen in Längsrichtung des Zufahrts-
weges aufgestellt werden können. Die Ladeseite des Abstellplatzes darf durch 
keine Einfassungsmauer begrenzt sein. Zum ungehinderten Auf- und Absetzen der 
Container ist über dem Abstellplatz und auf einer gleich breiten unmittelbar davor 
gelegenen Fläche von 8,00 m Tiefe ein freier Luftraum von 7,00 m Höhe erforderlich. 
Für die Aufstellung von Containern im öffentlichen Straßenland ist vom Antragsteller 
sicherzustellen, dass ein Freiraum von 20,00 m Länge vorhanden ist. Offene Contai- 
ner dürfen bis maximal zur Seitenwandhöhe befüllt werden.

§ 10 Anforderungen an Unterflursysteme
(1) Die Einrichtung und der Betrieb von Unterflursystemen sind an besondere örtliche 
und technische Anforderungen gebunden. Die Errichtung solcher Systeme bedarf 
stets einer Einzelfallprüfung und schriftlichen Vereinbarung mit den BSR, insbeson-
dere zu Zufahrtswegen und Aufstellflächen. Beinhaltet die Ausstattung des Unter-
flursystems für Hausmüll/Restabfall eine Schlosseinrichtung zur Öffnung der Ein-
wurfklappe, um die Nutzung durch unbefugte Dritte zu verhindern, werden den BSR 
ein Schlüssel je Unterflurbehälter für Hausmüll/Restabfall unentgeltlich zur Nutzung 
ausgehändigt.

(2) Unterflurbehälter dürfen nur für die jeweils vorgesehenen Abfallfraktionen genutzt 
werden. 

(3) Bei der Nutzung eines Unterflursystems muss sichergestellt sein, dass die Unter-
flurstandplätze auch von den Arbeitsbereichen der Standard-Entsorgungsfahrzeuge 
erreichbar sind. Der Arbeitsbereich des Standard-Entsorgungsfahrzeugs darf nicht 
durch parkende Fahrzeuge blockiert werden. Ein entsprechendes Parkverbot ist 
gegebenenfalls einzurichten. 

(4) Der Standplatz für Unterflursysteme ist regelmäßig bedarfsgerecht zu reinigen 
und zu den Entleerungszeiten so zugänglich zu halten, dass das Entleeren nicht 
erschwert oder verzögert wird und die Behälter für Hausmüll/Restabfall gefahrlos 
entleert werden können. Dem Grundstückseigentümer obliegen zudem die allgemei-
nen Pflichten zur Gehwegreinigung und zum Winterdienst gem. dem StrReinG. Ist 
die Entsorgungsleistung aus einem der in Satz 1 oder 2 oder § 14 Abs. 5 genannten 
Gründe unterbrochen oder muss sie eingestellt werden, muss der Eigentümer einen 
geeigneten Standplatz für die Notentsorgung über Abfall- und Wertstoffbehälter ge-
mäß § 7 verfügbar machen. Ein ungeeigneter Standplatz zur Aufstellung der Abfall-
behälter kann durch die BSR abgelehnt werden.

(5) Die BSR können nach den Erfordernissen im Einzelfall mit den Grundstücks-
eigentümern Vereinbarungen über die technischen Anforderungen (Einbau, Wartung, 
etc.) abschließen. Die BSR können die Entsorgung von Unterflursystemen vom 
Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung abhängig machen.
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§ 11 Abfallanfall, Eigentumsübergang
(1) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten Abfälle, wenn sie in zuge-
lassene Abfallbehältnisse der BSR auf dem Grundstück (Holsystem) oder in sonst 
bereitgestellte Sammelcontainer (Bringsystem) zweckentsprechend eingebracht sind. 

(2) Abfälle, die zur Verwertung oder zum Behandeln, Lagern und Ablagern und zur 
Beseitigung bei von der BSR betriebenen Anlagen zur Abfallentsorgung angeliefert 
werden, gelten als angefallen, sobald sie in zulässiger Weise auf das Gelände der 
entsprechenden Abfallentsorgungsanlagen verbracht worden sind. Im Übrigen gelten 
Abfälle als angefallen, wenn sie satzungsgemäß bereitgestellt sind.

(3) Die Abfälle, die nicht nach § 3 von der Entsorgung ausgeschlossen sind, gehen 
in das Eigentum der BSR über, sobald sie auf das Entsorgungsfahrzeug verladen 
oder bei den dafür bestimmten Sammel- oder Entsorgungseinrichtungen der BSR in 
zulässiger Weise angeliefert oder ordnungsgemäß in die bereit gestellten Behälter 
eingefüllt worden sind. 

(4) In den Abfällen vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behan-
delt. 

(5) Die BSR sind nicht verpflichtet, im Abfall nach Gegenständen zu suchen oder 
suchen zu lassen. 

(6) Unbefugte Dritte dürfen in Behälter oder Säcke eingefüllte Abfälle nicht durchsu-
chen und nicht vom Grundstück entfernen. 

§ 12 Mitteilungs- und Auskunftspflicht 
(1) Jeder Anschluss- und Benutzungspflichtige hat alle Tatsachen, die den Anschluss- 
und Benutzungszwang oder das Entsorgungsverhältnis begründen oder verändern, 
unverzüglich den BSR in Textform anzuzeigen. Dabei sind insbesondere die Eigen-
tumsverhältnisse oder sonstige die Anschlusspflicht begründende Tatsachen, Art und 
Menge des voraussichtlich anfallenden Abfalls, die Nutzungsart des Grundstückes, 
die Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten, die Anzahl der Parzellen bei Garten- 
oder Erholungsgrundstücken anzugeben. 

(2) Die BSR sind berechtigt, Auskunft über alle Umstände, die die Durchführung die-
ser Satzung, die Abfallentsorgung und Gebührenberechnung betreffen, zu verlangen. 

(3) Werden die erforderlichen Mitteilungen durch den Anschluss- und Benutzungs-
pflichtigen nicht oder nicht rechtzeitig gemacht, können die BSR eine Schätzung der 
Art und Menge des voraussichtlich anfallenden Abfalls vornehmen. Die geschätzten 
Werte werden solange zu Grunde gelegt, bis die erforderlichen Angaben vom An-
schluss- und Benutzungspflichtigen mitgeteilt, ggf. geprüft und von den BSR aner-
kannt sind.

§ 13 Kontrollen, Beanstandung
(1) Die BSR sind befugt, den Inhalt der Abfallbehälter zu kontrollieren, Abfälle zu 
untersuchen sowie Nachweise über den genutzten Entsorgungsweg, insbesondere 
Wiegescheine, Entsorgungsnachweise und Übernahmescheine zu verlangen. Den 
Mitarbeitern und Beauftragten der BSR ist gemäß § 16 Abs. 16 BerlBG Zutritt zum 
Grundstück zu gewähren, soweit dies für den Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. 
Auf Verlangen haben sich die Mitarbeiter und Beauftragten der BSR zu legitimieren 
(Dienstausweis).

(2) Die BSR können Stichprobenkontrollen durchführen, um zu überprüfen, ob auf 
dem Grundstück tatsächlich keine Abfälle, die der Überlassungspflicht unterliegen, 
anfallen können.

(3) Die BSR können Abfälle ablehnen, wenn ihnen die Abfälle in einer Weise überlas-
sen werden, die nicht zur Annahme geeignet ist.

§ 14 Störung der Entsorgung
(1) Bei Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen oder dem Ausfall von 
Sammlung, Abfuhr oder Behälterstellung infolge einer Störung im Betrieb, durch 
höhere Gewalt, Streik oder behördliche Verfügung, besteht kein Anspruch auf 
Schadensersatz oder Gebührenermäßigung, es sei denn, die BSR oder die von ihm 
beauftragten Dritten haben diese Störung grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. 
Kein Anspruch auf Schadensersatz besteht, wenn sich der Inhalt von Abfallbehältern 
aus Gründen, die die BSR oder die von ihm beauftragten Dritten nicht zu vertreten 
haben, ganz oder teilweise nicht entleeren lässt (z. B. übermäßiges Verdichten, 
Einfrieren, Verkeilen etc.). 
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(2) Unterbliebene Leistungen werden so schnell wie möglich nachgeholt. Können 
Abfallbehälter aus Gründen, die die BSR oder von ihm beauftragten Dritten nicht zu 
vertreten haben, nicht oder nicht vollständig geleert werden, so wird die Abfuhr erst 
am nächsten planmäßigen Termin nachgeholt. Dies gilt auch für teilentleerte Behäl-
ter. 

(3) Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfallbehälter und Abfälle sind bei Störun-
gen von den Anschluss-/Überlassungspflichtigen wieder zurückzunehmen und die 
Abfallbehälter an den Behälterstandplatz zurückzustellen. 

(4) Können an die Abfallentsorgung angeschlossene Grundstücke mit dem Stan-
dard-Entsorgungsfahrzeug für einen bestimmten Zeitraum, z. B. aufgrund von Bau-
tätigkeiten (Straßen, Brücken etc.), nicht angefahren werden, hat der Anschluss- und/
oder Benutzungspflichtige im Sinne von § 4 Abs. 1 dieser Satzung die Abfallbehälter 
an der nächsten vom Standard-Entsorgungsfahrzeug der BSR erreichbaren Stelle 
bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen. Die BSR können im Einzelfall abwei-
chende Regelungen treffen.

(5) Können die BSR die Abfälle aus einem in der Person des Anschluss- und Benut-
zungspflichtigen liegenden Grund am Tage der planmäßigen Entleerung der Behälter 
nicht einsammeln, bleibt die Gebührenpflicht unverändert und die BSR führen die 
zusätzliche Abfallentsorgung gegen gesonderte Gebühr nach Wegfall des Hinde-
rungsgrundes als zusätzlich gebührenpflichtige Zusatzentleerung durch. Es wird in-
soweit auf die Abfallgebührensatzung verwiesen. Solche Hinderungsgründe sind zum 
Beispiel verschlossene Grundstückseingänge, verschlossene oder nicht zugängliche 
Behälter, unbeleuchtete oder nicht schnee-, eis- und glättefrei gehaltene Zugangs-
wege und Behälterstandplätze, blockierte Zufahrtswege, Abstell- oder Wendeplätze 
sowie in die Behälter eingebrachte, nicht zugelassene Abfälle (siehe auch § 8  
Abs. 7). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach den für die Einzel- beziehungsweise 
Zusatzentleerung von Abfällen derselben Art und Menge geltenden Tarifen. 

§ 15 Trennung von Abfällen
Folgende Abfälle sind getrennt zu halten: 

1) Hausmüll/Restabfall 

2) Bioabfall 

3) Kunststoffabfälle

4) Metallabfälle

5) Papierabfälle

6) Sperrmüll

7) Glas

8) Elektro- und Elektronikaltgeräte

9) Gefährliche Abfälle (Schadstoffe) 

§ 16 Hausmüll/Restabfall
(1) Die Erfassung von Hausmüll/Restabfall erfolgt im Holsystem über Behälter  
gem. § 7.

(2) Wenn vorübergehend mehr Hausmüll/Restabfall anfällt, können auch dafür 
vorgesehene Abfallsäcke der BSR („BSR-Hausmüllsäcke“) verwendet werden. Die 
BSR-Hausmüllsäcke sind ausschließlich über die Recyclinghöfe der BSR erhältlich. 
Der Umtausch oder eine Rücknahme von unbenutzten BSR-Hausmüllsäcken ist nur 
bei Vorlage des Gebührenbelegs möglich. 

(3) BSR-Hausmüllsäcke dürfen bis zu einem maximalen Gewicht von 20 kg gefüllt 
werden. Es dürfen keine spitzen Gegenstände eingefüllt werden. Am Entleerungstag 
sind die BSR-Hausmüllsäcke verschlossen neben den Behältern für Hausmüll/Rest-
abfall bereitzustellen. 

§ 17 Bioabfall
(1) Die Erfassung von Bioabfall erfolgt im Holsystem über Abfall- und Wertstoffbehäl-
ter. Voraussetzung für das Ausstellen von Behältern für Bioabfall ist ein Anschluss an 
die Hausmüll-/Restabfallentsorgung. 
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(2) Nur bei durch den Eigentümer erklärter und durch die BSR bestätigter Eigen-
kompostierung nach § 5 Abs. 3 dieser Satzung und sachgerechter Verwertung des 
Kompostes auf dem eigenen Grundstück kann auf eine Erfassung von Bioabfall über 
Behälter verzichtet werden. 

(3) Der Bioabfall darf in loser Form, in Zeitungspapier, Küchenkrepp, Servietten, 
Papiertaschentücher und Papier eingewickelt oder in Papierbeutel in die Bioabfallbe-
hälter eingefüllt werden. Es ist untersagt, nicht kompostierbare Abfälle in die Bioab-
fallbehälter einzufüllen. Auch kompostierbare Kunststoffbeutel, dürfen nicht verwen-
det werden, da diese für die hochwertige Verwertung nicht geeignet sind. Es wird in 
Bezug auf Fehlbefüllungen auf § 8 Abs. 7 verwiesen.

(4) Das Einsammeln von vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäumen (frei von 
Lametta und jeglichem Baumbehang) erfolgt im Zeitraum vom 02.01.-31.01. jeden 
Jahres nach gesonderter Bekanntmachung der BSR. Diese Abfälle sind frühestens 
am Vorabend, spätestens jedoch bis 6.00 Uhr des Abholtages neben dem Fahrbahn-
rand vor dem an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück bereitzustellen.

§ 18 Saisonale Laub- und Gartenabfälle
(1) Die Erfassung von saisonalen Laub- und Gartenabfällen erfolgt haushaltsnah 
über einen Abfall- und Wertstoffbehälter mit einem Volumen von 660 Liter. Die Ab-
holung von Laub- und Gartenabfällen erfolgt in definierten Zeiträumen innerhalb der 
Monate März und November. Folgende Zeiträume können beantragt werden:

 ● März bis Mai (Frühjahrssaison)

 ● September bis November (Herbstsaison)

 ● März bis Mai und September bis November (Frühjahrs- und Herbstsaison)

 ● März bis November (Gartensaison).

Die Entleerungen erfolgen im 14-täglichen Rhythmus im beantragten Saisonzeit-
raum. Die Behälter müssen am Entleerungstag ab 6:00 Uhr auf einer ebenerdigen 
und befestigten Fläche vor dem Grundstück bereitgestellt werden, die der nächstge-
legenen, für Standard-Entsorgungsfahrzeuge der BSR befahrbaren Straße zuge-
wandt ist. 

(2) Die Behälter verbleiben ganzjährig auf den Grundstücken des Anschluss- und 
Benutzungspflichtigen. 

(3) Die Behälter dürfen nur soweit befüllt sein, dass sie gefahrlos von einer Person 
transportiert werden können. Die BSR behalten sich vor, bei Fehlnutzung, insbe-
sondere der Vermischung mit anderen Abfällen, die Laub- und Gartentonnen wieder 
einzuziehen und die Gebühren der anderweitigen Entsorgung zu erheben.

(4) Die Nutzung einer Laub- und Gartentonne befreit nicht von der Pflicht zur Nut-
zung einer Bioabfalltonne. 

(5) Zum Einsammeln von Laub- und Gartenabfällen können auch dafür vorgesehene 
gebührenpflichtige Abfallsäcke der BSR („BSR-Laubsäcke“) verwendet werden. 
Laubsäcke sind ausschließlich über die Recyclinghöfe der BSR zu beziehen und 
können dort befüllt und verschlossen abgegeben werden. 

(6) BSR-Laubsäcke dürfen bis zu einem maximalen Gewicht von 25 kg gefüllt 
werden. Für die Abholung sind sie verschlossen am Straßenrand einer befestigten 
öffentlichen Straße bereitzustellen. Geben die BSR für die Laubsacksammlung 
bestimmte Abholtermine bekannt, so sind die BSR-Laubsäcke am Entleerungstag 
bis 6.00 Uhr bereitzustellen. Ordnungsgemäß befüllte und verschlossene BSR-Laub-
säcke können außerdem auf Recyclinghöfen der BSR angeliefert werden, die für die 
Annahme von Laubsäcken bestimmt sind. 

(7) Der Umtausch oder eine Rücknahme von unbenutzten BSR-Laubsäcken gegen 
eine Rückerstattung ist nur bei Vorlage des Gebührenbelegs möglich. 

§ 19 Wertstoffe
(1) Die flächendeckende Sammlung von Wertstoffen im Holsystem erfolgt in Ab-
stimmung mit den Beauftragten der Dualen Systeme zur Sammlung von Leichtver-
packungen im jeweiligen Vertragsgebiet. Die Erfassung von Wertstoffen erfolgt im 
Holsystem über Behälter oder über Wertstoffsäcke. 

(2) Die Sammlung von Papier, Pappe, Kartonagen erfolgt in Berlin im Rahmen der 
öffentlichen Abfallentsorgung im Bringsystem über die Recyclinghöfe. 
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§ 20 Sperrmüll
(1) Sperrmüll nehmen die Recyclinghöfe der BSR entgegen (Bringsystem). 

(2) Die BSR holen Sperrmüll auf gesonderten Antrag auch bei den privaten Haus-
haltungen und anderen Herkunftsbereichen gebührenpflichtig ab (Holsystem). Bei 
Sperrmüll aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen muss es sich 
um haushaltstypischen Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen handeln und das ent-
sprechende Grundstück muss an die Abfallentsorgung durch die BSR angeschlossen 
sein. Die Gebührenbemessung richtet sich nach dem Zeitraum von Antragstellung bis 
zur Abholung sowie der Abholmenge gemäß der Abfallgebührensatzung. Die Abho-
lung umfasst auch Elektroaltgeräte und Alttextilien in haushaltsüblichen Mengen.

(3) Die BSR behalten sich vor, aus dem Sperrmüll gebrauchsfähige Möbel und 
Gegenstände, die sich in gutem Zustand befinden, auszusondern und der Wieder-
verwendung zuzuführen. Gebrauchsfähige Möbel und Gegenstände können an den 
bekanntgegebenen Recyclinghöfen und Annahmestellen zur Weiterverwendung 
überlassen werden. Die Abfallberatung gibt Auskunft zu den Annahmestellen. 

(4) Die Antragstellung zur Abholung von Sperrmüll erfolgt grundsätzlich über das 
BSR-Internetportal oder telefonisch über das Service-Center. Der Antrag muss neben 
den Nutzerdaten vollständige Angaben über Art und Anzahl der zu entsorgenden 
Gegenstände und den jeweiligen Abholort enthalten. 

(5) Die BSR geben nach Antragseingang den Abholtermin und Abholort bekannt. Der 
Sperrmüll muss am Abholtag bis zu der von den BSR mitgeteilten Abholzeit in der 
Wohnung oder auf dem Grundstück bereitgestellt werden. Die BSR sind im Einzelfall 
dazu berechtigt, von dem Antragsteller die ebenerdige Bereitstellung des Sperrmülls 
zu verlangen. Lässt sich der Antragsteller zum Abholtermin vor Ort vertreten, ist dies 
den BSR vorab mitzuteilen. 

(6) Es werden nur die beantragten Sperrmüllgegenstände abgeholt. Veränderungen 
der beantragten Sperrmüllmengen sind den BSR bis zu 2 Werktage vor dem Abhol-
termin mitzuteilen. Bei einer Mengenerhöhung kann es zu einer Termin- und Gebüh-
renveränderung kommen. Aus Kapazitätsgründen werden Demontagen am Abholtag 
nur durch die BSR ausgeführt, wenn diese Leistungen vorab beantragt wurden. 

(7) Der Sperrmüll ist so zerlegt zur Abholung bereit zu stellen, dass ein ungehinderter 
und gefahrloser Zugang für die BSR-Beschäftigten gewährleistet ist und dieser von 
zwei Personen ohne Hilfsmittel problemlos abtransportiert werden kann. Dabei ist 
darauf zu achten, dass durch ggf. herabrutschende oder umfallende Gegenstände 
keine Schäden entstehen können. Die Bereitstellung von Sperrmüll auf öffentlichen 
Flächen ist nicht gestattet. Geschieht dies dennoch, ist jegliche Haftung der BSR 
ausgeschlossen. Der Antragsteller sorgt möglichst in direkter Nähe des vereinbarten 
Abholortes für einen geeigneten Halteplatz für die Standard-Entsorgungsfahrzeuge 
der BSR. Bei der Sperrmüllabholung darf durch das Standard-Entsorgungsfahrzeug 
der BSR der fließende Verkehr nicht beeinträchtigt werden, deshalb ist durch den 
Antragsteller ggf. für Halteverbotsschild/er oder entsprechende Stellfläche zu sorgen. 

(8) Elektroaltgeräte müssen zur Abholung vom Strom- und Wasseranschluss dein-
stalliert sein. Alttextilien und Schuhe müssen sauber und trocken sein. Sie sind zur 
Abholung in getrennten und entsprechend beschrifteten Säcken verpackt bereitzu-
stellen. Schuhe sollen paarweise zusammengebunden sein. 

(9) Die BSR-Beschäftigten sind berechtigt, die Mitnahme und den Transport von  
Gegenständen aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes  
(z. B. Wendeltreppen) abzulehnen oder auf Antrag vor Ort gebührenpflichtig zu de-
montieren. Alle Transportwege und Abholorte (z. B. Keller und Dachböden) müssen 
trittsicher, ausreichend beleuchtet und schnee-, eis- und glättefrei sein. 

(10) Die Wegstrecke zwischen dem Standard-Entsorgungsfahrzeug der BSR und 
Ladestelle darf nicht mehr als 100 Meter betragen.

(11) Sperrmüll-Abholanträge sind bis 4 Werktage vor dem Abholtermin gebührenfrei 
zurücknehmbar. Kann die Abholung auf Grund eines in dem Verantwortungsbereich 
des Antragstellers liegenden Ursache nicht erfolgen, können die BSR eine Leer-
fahrtsgebühr nach Maßgabe der Abfallgebührensatzung erheben.

(12) Hausmüll/Restabfall, der im Rahmen der Sperrmüllabholung mitgenommen wer-
den soll, muss verpackt in Säcken oder Kartons zur Abholung bereitgestellt werden. 
Die Säcke und Kartons müssen so beschaffen und befüllt sein, dass sie reißfest und 
durch einen Beschäftigten der BSR unter Berücksichtigung der Arbeit- und Gesund-
heitsschutzbestimmungen tragbar sind.
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(13) Der Sperrmüll-Aktionstag (§ 2 Abs. 23) muss mit einem Vorlauf von vier Wochen 
beantragt werden. Zur Koordination und Abstimmung während der Sperrmüll-Aktions-
zeit muss seitens des Antragstellers ein Ansprechpartner für die BSR vor Ort anwe-
send sein. An Samstagen ist der Sperrmüll-Aktionstag ausschließlich am Vormittag 
möglich. Die Aufnahmekapazität des Standard-Entsorgungsfahrzeugs ist abhängig 
vom Volumen und Gewicht des Sperrmülls. Je nach Beschaffenheit des Sperrmülls 
kann das Fahrzeug ca. 65 m³ Sperrmüll verpressen. Elektroaltgeräte und Alttextili-
en (in Säcken) werden gebührenfrei in einem separaten Fahrzeug mitgeladen. Die 
Mitnahme von Hausmüll/Restabfall (auch im Gebinde) ist ausgeschlossen. Auch 
sonstige Abfälle und Schadstoffe, wie Bauabfälle, Öle, Lacke, Farben, Autoreifen, 
Batterien etc., werden nicht angenommen. 

(14) Die Stellfläche für die Standard-Entsorgungsfahrzeuge für den Sperrmüllaktions- 
tag muss ausreichend beleuchtet, schnee- bzw. eisfrei sein. Für die Aufstellung der 
Standard-Entsorgungsfahrzeuge ist eine Mindestfläche von 25 m Länge und 4 m 
Breite bzw. 15 m Länge und 7 m Breite erforderlich. Der fließende Verkehr darf 
nicht beeinträchtigt werden. Der Sperrmüll ist direkt von den Abfallbesitzern zum 
Standard-Entsorgungsfahrzeug zu bringen und wird dort von den BSR-Mitarbeitern 
eingeladen. Eine Abholung aus Kellern, Wohnungen oder Müllplätzen oder eine 
Demontage erfolgt nicht. Sollte das Standard-Entsorgungsfahrzeug die maximale 
Kapazität erreicht haben, ist optional ein einmaliges gebührenpflichtiges Nachladen 
von Übermengen möglich, sofern eine erneute Anfahrt zum Einsatzort während der 
Aktionszeit erfolgen kann. Ein bereits gebuchter Sperrmüll-Aktionstag ist bis 10 Ka-
lendertage vor dem Abholtermin kostenfrei stornierbar. Kann der Sperrmüll-Aktions-
tag aufgrund einer im Verantwortungsbereich des Antragstellers liegenden Ursache 
(z. B. kein Ansprechpartner vor Ort, keine rechtzeitige Stornierung) nicht erfolgen, 
sind die BSR berechtigt, eine Leerfahrtsgebühr zu erheben. § 20 Abs. 7 und 8 gelten 
entsprechend.

§ 21 Schlacke
Soweit Behälter für Schlacke (Spezialbehälter Schlacke, § 7 Abs. 1) verwendet wer-
den, ist Schlacke getrennt von den sonstigen Abfällen in diese Behälter einzufüllen 
und zum Einsammeln bereitzustellen. Schlacke und Asche sind vor dem Einfüllen  
so abzukühlen, dass eine Beschädigung der Behälter sowie Brände in den Behältern 
und Entsorgungsfahrzeugen ausgeschlossen sind. Werden andere als die in Satz 1  
genannten Behälter genutzt, darf die Schlacke nur vollständig ausgekühlt in die 
Behälter gefüllt werden. 

§ 22 Schadstoffe
(1) Schadstoffe müssen gesondert gesammelt und entsorgt werden. Die BSR unter-
halten auf einigen Recyclinghöfen Schadstoffsammelstellen für solche Abfälle. 

(2) Die Annahme von Schadstoffen wird von den BSR nach Maßgabe der Verord- 
nung über die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Handel, 
Handwerk und Gewerbe (Problemabfallverordnung) vom 22. April 1999 (GVBl. S. 
154) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. Es gelten die Bedingungen zur 
Annahme an Schadstoffsammelstellen der BSR, die in der Anlage zu dieser Satzung 
enthalten sind. 

§ 23 Elektro-/Elektronikaltgeräte
(1) Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht in die Abfall- und Wertstoffbehälter 
gefüllt werden. Die BSR übernehmen nach Maßgabe des Elektro- und Elektronik-
gerätegesetzes Altgeräte aus privaten Haushalten sowie Altgeräte aus anderen 
Herkunftsbereichen, soweit die Beschaffenheit und die Menge der dort anfallenden 
Altgeräte mit den in privaten Haushalten anfallenden Altgeräten vergleichbar sind.

(2) Elektro- und Elektronikaltgeräte werden an den Recyclinghöfen der BSR und im 
Rahmen der Sperrmüllsammlung gem. § 20 Abs. 2 dieser Satzung angenommen.

(3) Elektro- und Elektronikaltgeräte, die eine Gefahr für die Gesundheit und Sicher- 
heit der Mitarbeiter der BSR darstellen, sind von der Annahme und Abholung ausge-
schlossen. 

(4) Elektro- und Elektronikaltgeräte aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushalten in nicht haushaltsüblichen Mengen und Beschaffenheiten sind durch die 
Besitzer eigenverantwortlich zu entsorgen. 
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§ 24 Annahme von Abfällen an den Recyclinghöfen
Die BSR unterhalten Recyclinghöfe zur Annahme von Wertstoffen und Abfällen, die 
in Berlin angefallen sind. Es gelten die Bedingungen der Annahme und der Benut-
zungsordnung für Recyclinghöfe in der Anlage zu dieser Satzung. 

§ 25 Zusätzliche Leistungen
(1) Wenn aufgrund örtlicher Gegebenheiten im Einzelfall zusätzliche Transportwege 
oder besondere Hindernisse anfallen, erheben die BSR Transportgebühren nach 
der Abfallgebührensatzung. Die Inanspruchnahme der Transportleistung erfolgt auf 
Antrag in Textform und bedarf stets einer vorherigen Bestätigung durch die BSR 
gemäß den Anforderungen von § 8 Abs. 10. Es werden vier Transportgebühren 
unterschieden, die nach § 7 Absatz 1 der Abfallgebührensatzung der BSR zusätzlich 
zur Leistungsgebühr erhoben werden: 

a. Transportgebühr 1- Entfernung mehr als 15, aber höchstens 30 m, oder  
- 6 bis 10 Stufen oder ähnliche Hindernisse 

b. Transportgebühr 2 - Entfernung mehr als 30, aber höchstens 50 m, oder  
- 11 bis 15 Stufen oder ähnliche Hindernisse 

c. Transportgebühr 3 - Entfernung mehr als 50, aber höchstens 100 m, oder  
- 16 bis höchstens 20 Stufen oder ähnliche Hindernisse

d. Transportgebühr 4 - Entfernung mehr als 100 m oder mehr als 20 Stufen 
oder besondere Hindernisse wie z. B. Wasserläufe, keine Anfahrtsmöglichkeit 
durch Standard-Entsorgungsfahrzeuge.

(2) Ein Transportweg darf 150 m nicht überschreiten und es dürfen nicht mehr als 
30 Stufen oder andere Hindernisse zu überwinden sein. Andernfalls müssen die 
Behälter am Entleerungstag nach Vorgaben der BSR innerhalb der Grenzen eines 
Transportgebühr-Bereichs bereitgestellt werden. 

(3) Aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie zur Ge-
währleistung eines sicheren Behältertransports werden die Transportleistungen zur 
Überwindung von Stufen nur bei Nutzung von Zwei-Rad-Behältern (AWB 60 l, 120 l 
und 240 l) erbracht. 

(4) Wenn vorübergehend mehr Abfälle anfallen, entsorgen die BSR diese nach An-
tragstellung durch eine oder mehrere gebührenpflichtige Zusatzentleerungen. 

Zur Beseitigung von Missständen, die insbesondere durch eine Überfüllung der Be-
hälter oder durch frei lagernden Abfall eingetreten sind, führen die BSR ohne Antrag 
gebührenpflichtige Zusatzentleerungen durch. 

(5) Die Entleerung von Behältern (ausgenommen Behälter für Hausmüll/Restabfall), 
die aus Gründen von Fehlbefüllungen notwendig wird, wird als gebührenpflichtige 
Zusatzentleerung für Hausmüll/Restabfall durchgeführt (§ 8 Abs. 7).

(6) Macht die Entsorgung des Mehranfalls von Abfällen nach § 25 Abs. 4 das Aus-
stellen eines oder mehrerer zusätzlicher Behälter erforderlich, entsorgen die BSR auf 
Antrag in Textform, der rechtzeitig zu stellen ist, diesen vorübergehenden Mehranfall 
durch eine oder mehrere gebührenpflichtige Sonderabfuhren (§ 2 Abs. 21). § 25  
Abs. 4 Satz 1 und § 25 Abs. 6 gelten nicht bei einem Mehranfall von Wertstoffen.

(7) Für den Austausch und die Veränderung der Anzahl von Behältern erheben die 
BSR eine Gebühr nach der Abfallgebührensatzung (Behälterwechselgebühr). Eine 
Gebühr wird in folgenden Fällen nicht erhoben: 

 – Wechsel eines Behälters für Hausmüll-/Restabfall, wenn ein Behälter für 
Bioabfall, Laub und Gartenabfälle, Wertstoffe oder Schlacke erstmals gestellt 
wird;

 – Austausch von beschädigten Behältern, es sei denn, die Beschädigung ist 
von dem Grundstückseigentümer zu vertreten;

 – Wechsel von den Behältern AWB Schlacke, AWB Bioabfall und dem Spezial-
behälter für die Schachtabfuhr für Hausmüll-/Restabfall zu anderen Behälter-
arten oder -größen nach § 7 Absatz 1; 

 – endgültige Abmeldung von der Abfallentsorgung. 

Im Falle der zeitweisen Aussetzung der Abfallentsorgung (§ 5 Abs. 4 und 5) wird 
keine Gebühr erhoben, wenn die Behälter am Behälterstandplatz bleiben.
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(8) Auf Antrag in Textform erfolgt eine Behälterentleerung durch eine gebührenpflich-
tige Abrufabfuhr gemäß der Abfallgebührensatzung.

(9) Auf Antrag von Grundstückseigentümerinnen nehmen die BSR Schlüssel oder 
sonstige Schließsystembedienungen (zum Beispiel Chipkarten, Transponder, Zahlen-
kombinationen) entgegen, um die Abfallentsorgung zu gewährleisten. Die BSR sind 
berechtigt, die Annahme von Schlüsseln oder sonstigen Schließsystembedienungen 
zu verweigern. Soweit sich die BSR bereit erklären, Schlüssel oder Schließsystem- 
bedienungen für den Zugang zu den Behältern zu übernehmen, ist die Haftung bei 
Verlust, Beschädigung oder Entwendung der Schlüssel auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt. 

(10) Für die Schlüsselverwaltung erheben die BSR eine Gebühr gem. der Abfallge-
bührensatzung. Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn der Grundstückseigentümer 
den BSR die Aufbewahrung der Schlüssel oder Schließsystembedienungen in einem 
Schlüsseltresor durchführt, der auf seine Kosten einzubauen oder zu erstellen ist. 
Der Erwerb, Einbau und die technischen Bedingungen für die Nutzung der Schlüssel- 
tresore werden durch gesonderte Vereinbarung geregelt. Auf die Erhebung der Ge-
bühr kann verzichtet werden, wenn ein Zentralschlüssel für mindestens zehn aufein-
anderfolgende Behälterstandplätze überlassen wird und keine besonderen Hindernis-
se bestehen. Der Erwerb, Einbau und die technischen Bedingungen für die Nutzung 
der Schließsysteme können durch gesonderte Vereinbarung geregelt werden.

(11) Für die Gestellung von Zusatzbehältern auf Grund besonderer technischer An-
forderungen der Entsorgungssysteme erheben die BSR eine Gestellungsgebühr.

§ 26 Direktanlieferung an Abfallbehandlungsanlagen
(1) Neben den Recyclinghöfen und Schadstoffsammelstellen unterhalten die BSR im 
Land Berlin fünf Abfallbehandlungsanlagen, an denen überlassungspflichtige Abfälle 
angeliefert werden können:

 – Müllheizkraftwerk Ruhleben (Spandau, thermische Verwertung) 

 – Umladestation Süd (Neukölln, Umschlag von Abfällen) 

 – MPS-Anlage (Pankow, mechanisch-physikalische Aufbereitung) 

 – MPS-Anlage (Reinickendorf, mechanisch-physikalische Aufbereitung) 

 – Anlage zur Aufbereitung von Altholz und Sperrmüll (Neukölln, mechanische 
Aufbereitung) 

(2) Die Abfallleitstelle der BSR berät die Anliefernden, bei welcher Anlage welche 
Abfälle angeliefert werden können und informiert über die Einzelheiten der jeweils 
erforderlichen Abfalldeklaration. 

(3) Für die Anlieferung von Abfällen an den Abfallbehandlungswerken ist eine 
Erlaubnis erforderlich. Die weiteren Bedingungen der Annahme der Abfälle richten 
sich nach der jeweiligen Benutzungsordnung der Annahmestelle gem. der Anlage zu 
dieser Satzung. 

(4) Die BSR können bestimmte Abfallarten bestimmten Annahmestellen zuweisen 
und den Anliefernden Beschränkungen nach Art, Größe und Entlademöglichkeit 
ihrer Fahrzeuge auferlegen, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Be-
triebsablaufes geboten ist. 

(5) Die BSR können Abfälle bei unvollständigen, undeutlichen oder unrichtigen An-
gaben oder bei Verstößen gegen die Annahmebedingungen abweisen.

(6) Die BSR sind berechtigt, an den Anlagen angelieferte Abfälle zu untersuchen und 
in Zweifelsfällen chemisch zu analysieren oder die Annahme der Abfälle von der Vor-
lage einer Analyse abhängig zu machen. Wenn Abfälle verwertbare Anteile enthalten, 
sind die BSR berechtigt, diese einer Sortierung zuzuführen, wenn angenommen 
werden kann, dass der verwertbare Anteil überwiegt. Die Anliefernden tragen die 
Kosten der Abfallsortierung. Die Anliefernden sind verpflichtet, den BSR die Kosten 
für die Analyse, für das Einsammeln und die weitere geordnete Entsorgung solcher 
Abfälle zu tragen, die bei der Überlassung unvollständig oder unrichtig deklariert oder 
vorsätzlich oder fahrlässig an einer anderen als an der für diese Abfallart zugewiese-
nen Stelle entladen wurden.

(7) Die Anliefernden haben auch die Kosten der BSR für die Beseitigung der von 
ihnen herbeigeführten Verunreinigungen des Werksgeländes zu tragen sowie die 
Schäden zu ersetzen, die den BSR durch die Anlieferung nicht zugelassener Abfälle 
oder die Entladung von Abfällen an einem anderen als dem für die jeweilige Abfallart 
angewiesenen Platz entstehen. In besonders schweren Fällen sind die BSR berech-
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tigt, Anliefernde von der weiteren Benutzung der Annahmestellen auszuschließen. 
Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn Anliefernde vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig Abfälle unrichtig deklarieren, entgegen den Anweisungen der BSR an anderen als 
an den für die Abfallart bestimmten Entladestellen entladen oder in sonstiger Weise 
die geordnete Abfallentsorgung vereiteln oder behindern und den reibungslosen 
Betriebsablauf erschweren.

§ 27 Modellversuche
Zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und insbesondere zur Förderung der 
Vermeidung und Verwertung der Abfälle können die BSR Modellversuche u. a. mit 
anderen Sammel- und Gebührensystemen durchführen. Diese können zeitlich und 
örtlich begrenzt sein. Die BSR machen die Bedingungen zur Durchführung von  
Modellversuchen öffentlich bekannt.

§ 28 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel
(1) Die BSR können im Vollzug dieser Satzung Anordnungen für den Einzelfall  
treffen.

(2) Die Befolgung von Verpflichtungen aus Anordnungen und nach dieser Satzung 
kann nach § 8 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 
16.04.2016 (GVBl. S. 218) i.V.m. dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes 
(VwVG) in der jeweils gültigen Fassung durch die Androhung und Festsetzung von 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

§ 29 Datenerhebung und -verarbeitung
Gemäß der „Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den 
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR), bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) 
und den Berliner Wasserbetrieben (BWB)“ sind die BSR berechtigt, die dort in  
§ 2 genannten Daten zu erheben und zu verarbeiten und an Dritte weiterzugeben. 
Außerdem sind die BSR berechtigt, im Rahmen und unter Beachtung des Berliner 
Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutz-Grundverordnung alle zur rechtmä-
ßigen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen, über die in der in Satz 1 genannten 
Verordnung genannten Daten hinausgehenden Daten zu verarbeiten. Es wird auf die 
Datenschutzerklärungen der BSR unter: www.BSR.de verwiesen.

§ 30 Gebühren
Für die Abfallentsorgung durch die BSR werden Gebühren nach der Abfallgebühren-
satzung der BSR erhoben.

§ 31 Übergangsregelungen
Die Leistungsbedingungen der BSR treten mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft. 
Die Rechtsverhältnisse der BSR mit den Grundstückseigentümern auf der Grundlage 
der Leistungsbedingungen enden mit Ablauf des 31.12.2020. Bis zu diesem Zeit-
punkt entstandene gegenseitige Verpflichtungen, Forderungen und Verbindlichkeiten 
bleiben unberührt.

§ 32 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1.01.2021 in Kraft.
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Annahmebedingungen der 
Recyclinghöfe 

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de 

In Ergänzung zu der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung der BSR sowie den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Entsorgung von Abfällen aus Gewerbebetrieben gelten für 
die BSR-Recyclinghöfe diese Annahmebedingungen. 

A. Gemeinsame Regeln für die Anlieferung und Annahme von Abfällen auf den Recyclinghöfen 
und Schadstoffsammelstellen 

1. Die Annahme von Abfällen auf unseren Annahmestellen richtet sich nach der jeweils gültigen 
Abfallwirtschaftssatzung der Berliner Stadtreinigung und den folgenden Annahmebedingungen der 
Recyclinghöfe. Ferner gilt die Benutzungsordnung für Recyclinghöfe. 

2. Es dürfen nur Abfälle angenommen werden, die in Berlin angefallen sind. Hat der Anlieferer seinen 
Wohnsitz außerhalb Berlins, hat er die Berliner Herkunft des Abfalls nachzuweisen. Dies kann durch 
Vorlage eines Personalausweises (im Original) der Person, der der Abfall gehört, geschehen. 

3. Die Gebühren/Entgelte sind für die jeweiligen Abfallarten entsprechend der Abfallgebührensatzung 
und der Gebührenliste in der Anlage zu der Abfallgebührensatzung zu zahlen. 

4. Auf den Annahmestellen werden nur die nach den Annahmebedingungen zulässigen Abfälle 
angenommen. Die Anlieferung aller anderen Abfälle ist ausgeschlossen, wie beispielsweise 
Druckgasbehälter (Propanflaschen), Tierkadaver, Munition, Munitionshülsen/-patronen, Sprengstoffe 
und radioaktive Abfälle sowie Abfälle, die karzinogene Fasern (lose gebundene Asbestfasern, 
künstliche Mineralfasern) enthalten. 

5. Anlieferer können an andere Annahmestellen verwiesen werden, wenn die Auslastung der Behälter 
oder andere betriebliche Erfordernisse auf einer Annahmestelle dies erforderlich macht. 

6. Abfälle, die auf der Annahmestelle ausgeladen und in einen Behälter eingelegt werden, gehen damit 
in das Eigentum der BSR über. Es erfolgt keine Rückgabe dieser Abfälle. Auch die Entnahme von in 
den Behältern befindlichen Abfällen ist nicht zulässig. Das Tauschen von Abfällen ist auf dem 
gesamten Betriebsgelände nicht gestattet. 

B. Besondere Regelungen auf den Recyclinghöfen 

1. Die Annahme von Abfällen ist nur zulässig, wenn diese in Haushalten im Rahmen der privaten 
Lebensführung angefallen sind. Die Anlieferung von Abfällen aus Privathaushalten auf den 
Recyclinghöfen muss durch den privaten Abfallerzeuger grundsätzlich persönlich erfolgen. Die 
Anlieferung der Abfälle kann auch durch private Dritte, etwa Nachbarn, Bekannte und Verwandte der 
privaten Erzeuger, durchgeführt werden. Dazu können private Pkw sowie jedes andere Miet- oder 
Leihfahrzeug verwendet werden. Andere Transporteure dürfen auf den Recyclinghöfen keine 
Anlieferungen von Abfällen aus Privathaushalten vornehmen. 

2. Abfälle aus gewerblichen Herkunftsbereichen, z.B. von Handwerks- und Industriebetrieben, Büros 
oder Praxen dürfen auf den Recyclinghöfen nicht abgegeben werden. Für Schadstoffsammelstellen 
und Elektrogeräte gelten die gesonderten Bedingungen unter C. und D. 
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Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de 

3. Nicht-Gewerbekunden gem. § 2 Abs. 17 der geltenden Abfallwirtschaftssatzung der BSR, wie z.B. 
öffentliche Einrichtungen und Behörden, die an die Abfallentsorgung der BSR angeschlossen sind, 
dürfen die Recyclinghöfe analog zu den Regelungen für Privathaushalte nutzen. Die Anlieferung ist 
nur durch das entsprechend ausgewiesene berechtigte Personal möglich. Berechtigungsnachweise 
werden auf Wunsch durch den Bereich Kundenbetreuung (Telefon: 030/7592-4900) ausgestellt.    

4. Die Mengenbegrenzungen sind einzuhalten. Sie sind der Gebührenliste (Anlage zur 
Abfallgebührensatzung)  im Einzelnen zu entnehmen. Die Mengenbegrenzungen verstehen sich 
fahrzeug- und nicht kundenbezogen. Zur Herstellung von Transparenz orientieren sich die 
Mengenbegrenzungen für die verschiedenen Abfallarten an den haushaltsüblichen Abfallmengen. 
Bei Überschreitungen der Mengenbegrenzungen hat der Anlieferer die Möglichkeit, seine Abfälle 
z.B. Sperrmüll beim Abfallbehandlungswerk Süd der BSR gebührenpflichtig zu entsorgen. 

5. Werden Sperrmüll, Altholz, Altmetall/Schrott und Hartkunststoffe gemeinsam angeliefert, bezieht sich 
die Mengenbegrenzung von drei Kubikmeter auf die insgesamt angelieferte Menge; sie gelten 
insoweit als eine Abfallart. Allein Polstermöbel, die dem Sperrmüll zuzuordnen sind, können 
ausnahmsweise auch dann entladen werden, wenn es sich um ein größeres Volumen als drei 
Kubikmeter handelt. Es muss sich dann um eine Sitzgarnitur handeln. In solchen Fällen ist es dem 
Anlieferer gestattet, zusätzlich einen Kubikmeter Sperrmüll anzuliefern.  

6. Auf den Recyclinghöfen erfolgt keine Verwiegung des angelieferten Abfalls. Das Personal des 
Recyclinghofes ermittelt die Menge pro Abfallart auf der Grundlage des Volumens. Faustformelhaft 
entspricht z.B. die Kofferraumladung eines Multivan in etwa drei Kubikmeter. 

7. Werden verschiedene Abfallarten angeliefert, dürfen nur die Abfallarten entladen werden, die 
innerhalb der Mengenbegrenzung liegen, d.h. die Abfallarten, die die Mengenbegrenzung 
überschreiten, dürfen bei der Anlieferung nicht teilentladen werden. Beispiel: Bei einer Anlieferung 
von vier Kubikmeter Sperrmüll und einem Kühlschrank, kann der Kühlschrank als Elektrogerät 
angenommen werden; der Sperrmüll wird abgewiesen. 

8. Gemischte Bau- und Abbruchabfälle werden auf den Recyclinghöfen nicht entgegengenommen. 
9. Auf den Recyclinghöfen dürfen grundsätzlich keine Schadstoffe angenommen werden mit 

Ausnahme von Haushaltsbatterien (Trockenbatterien), Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs 
und Kfz-Batterien (Bleibatterien). 

C. Besondere Regelungen auf den Schadstoffsammelstellen 

1. Wie unter B.1. und B.3. dürfen Schadstoffe auf den Sammelstellen angeliefert werden. Es können 
20 kg pro Abfallart pro Tag gebührenfrei entsorgt werden (sog. Freimenge). Darüber hinaus 
gehende Mengen pro Abfallart sind gebührenpflichtig. Die Anliefermenge ist nicht begrenzt.  

2. Die Freimengen sind fahrzeug- und nicht kundenbezogen. Es ist zulässig, Teilentladungen 
vorzunehmen. Schadstoffe in Gebinden verbleiben mit den Gebinden auf der 
Schadstoffsammelstelle. 
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3. Die Anlieferung von Dachpappe erfolgt ohne Freimenge gebühren-/entgeltpflichtig an den 
Schadstoffsammelstellen. Die Dachpappe darf eine Kantenlänge von maximal 100 x 80 cm nicht 
überschreiten und muss in staubdichter Folie verpackt sein. Angenommen wird Dachpappe nur auf 
den Annahmestellen Gradestraße, Brunsbütteler Damm und Nordring. 

4. Die Anlieferung von Abfällen aus sonstigen gewerblichen Herkunftsbereichen (u.a. Handel, 
Handwerk und Gewerbe) ist unabhängig von der Menge gebühren-/entgeltpflichtig. Es dürfen pro 
Jahr pro Erzeuger in der Gesamtmenge nicht mehr als 500 kg angeliefert werden. 
 

D. Annahme von Elektrogeräten 

1. Es dürfen nur Elektrogeräte angeliefert werden, die in Berlin angefallen sind. 
2. Elektrogeräte aus privaten Haushalten können von Bürgern und Vertreibern/Fachhändlern in 

haushaltsüblichen Mengen angeliefert werden. Elektrogeräte können auch aus sonstigen 
Herkunftsbereichen in haushaltsüblichen Mengen angeliefert werden, wenn die Beschaffenheit und 
die Menge der dort anfallenden Geräte mit den Elektrogeräten aus Privathaushalten vergleichbar 
ist. Die Anlieferung größerer Mengen Elektrogeräte ist vorab mit den BSR abzustimmen (Telefon: 
030/7592-4900, Mail: Service@BSR.de). Die BSR sind berechtigt, die Anlieferung an besondere 
BSR Sammelstellen zu verweisen. 

3. Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen/LED´s aus privaten Haushalten und sonstigem 
Herkunftsbereich können in haushaltsüblichen Mengen gebührenfrei angeliefert werden. Anlieferer 
können auch an andere Sammelstellen verwiesen werden, wenn u.a. die Auslastung der Behälter 
auf der Annahmestelle dieses erforderlich macht. 

4. Für die Abgabe von Nachtspeicheröfen und Solar-Modulen setzen Sie sich bitte mit dem BSR 
Service Telefon (030/7592-4900) in Verbindung. 
 

E. Rücknahme von gefüllten BSR-Laubsäcken 

1. Ordnungsgemäß befüllte volle BSR-Laubsäcke werden auf den Recyclinghöfen der BSR gegen eine 
Erstattung in Höhe von 1,00 EUR je BSR-Laubsack zurückgenommen. Es werden ausschließlich 
originale BSR-Laubsäcke, nicht jedoch Laubsäcke anderer Anbieter zurückgenommen. 

2. BSR-Laubsäcke werden in haushaltsüblichen Mengen (bis maximal fünf Stück je 
Anlieferfahrzeug/Teilanlieferungen sind nicht gestattet) auf den im Anhang Teil A genannten 
Recyclinghöfen der BSR innerhalb der üblichen Öffnungszeiten angenommen. 

3. BSR-Laubsäcke werden ohne Mengenbeschränkung bei dem im Anhang Teil B genannten 
Recyclinghof der BSR innerhalb der üblichen Öffnungszeiten bis 30 Minuten vor Schließung des 
Recyclinghofes angenommen. 

4. Es erfolgt nur eine Rücknahme von ordnungsgemäß befüllten BSR-Laubsäcken. Eine Annahme von 
sonstigen mit Gartenabfällen befüllten Säcken erfolgt grundsätzlich nicht. 

5. Als ordnungsgemäß befüllt gelten die BSR-Laubsäcke dann, wenn sie ausschließlich mit 
kompostierbaren Gartenabfällen (z.B. Laub, Grasschnitt, Fallobst u.ä.) befüllt wurden. Die BSR-



Veröffentlichungen

ABl. Nr. 55 / 30. Dezember 2020  6278

 

 

Annahmebedingungen der 
Recyclinghöfe 

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de 

Laubsäcke dürfen dabei nicht überfüllt sein. Die Säcke sind in geeigneter Form zu verschließen (z.B. 
durch Zubinden). 

6. Eine Rücknahme von BSR-Laubsäcken, die mit Küchenabfällen befüllt sind, erfolgt ausdrücklich nicht. 
Die entsprechenden Abfälle sind im Land Berlin üblicherweise über die Bioabfall-Behälter zu 
entsorgen oder selbst zu kompostieren. 

7. Die BSR-Laubsäcke dürfen nicht beschädigt oder außen grob verschmutzt sein. Insbesondere 
müssen die BSR-Laubsäcke vollständig, d.h. nicht geteilt, zerschnitten oder in sonstiger Form 
manipuliert sein. 

8. Vor dem Einstellen in die Behälter erfolgt eine Anmeldung bei dem für die Annahme verantwortlichen 
Recyclinghofpersonal. Die BSR-Laubsäcke sind in der Form anzuliefern, dass die Ermittlung der 
Menge durch Einzelzählung möglich ist. Die Zählung erfolgt durch das Recyclinghofpersonal. Die 
Richtigkeit der übergebenen Laubsackanzahl ist mit Unterschrift zu bestätigen. 

9. Die angenommenen BSR-Laubsäcke sind im befüllten Zustand vom Anlieferer in die dafür 
vorgesehenen Behälter möglichst unbeschädigt einzubringen. 

10. Bei Rücknahme von bis zu 20 BSR-Laubsäcken wird dem Anlieferer die entsprechende Erstattung vor 
Ort in bar ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt direkt zu dem Zeitpunkt der Anlieferung. Eine spätere 
Auszahlung ist ausgeschlossen. 

11. Bei Rücknahme von mehr als 20 BSR-Laubsäcken wird dem Anlieferer die entsprechende Erstattung 
ausschließlich bargeldlos, auf ein vom Anlieferer zu benennendes Konto in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, unter Angabe der IBAN und BIC, überwiesen. Nach der Ermittlung der Menge 
durch Einzelzählung wird ein Annahmebeleg erstellt, auf welchem vom Anlieferer die für eine 
bargeldlose Erstattung des Gesamtbetrages erforderlichen Angaben (z.B. Name, Anschrift, 
Bankverbindung etc.) einzutragen sind. Die BSR haften dabei nicht für vom Anlieferer zu vertretende 
Versäumnisse oder Fehler. 

12. Die BSR haften nicht für Schäden, die dem Anlieferer bei Befüllung, Sammlung und Transport der 
BSR-Laubsäcke entstehen.  
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Anhang 

Teil A: Laubsackannahme bis maximal 5 Stück auf folgenden BSR-Recyclinghöfen 

PLZ Bezirk Ortsteil Straße 
13089 Pankow Heinersdorf Asgardstraße 3 
13581 Spandau Spandau Brunsbütteler Damm 47 
14163 Steglitz-Zehlendorf Zehlendorf Hegauer Weg 17 
10589 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg Ilsenburger Straße 18-20 
10829 Tempelhof-Schöneberg Schöneberg Tempelhofer Weg 32-38 
12681 Marzahn-Hellersdorf Marzahn Nordring 5 
12555 Treptow-Köpenick Köpenick Oberspreestraße 109 

12207 Steglitz-Zehlendorf Lichterfelde Ostpreußendamm 1 / 
Zufahrt über Wiesenweg 5 

13407 Reinickendorf Reinickendorf Lengeder Straße 6-18 
12623 Marzahn-Hellersdorf Mahlsdorf Rahnsdorfer Straße 76 
12347 Neukölln Neukölln Gradestraße 77 

Teil B: Laubsackannahme ohne Mengenbeschränkung auf folgenden BSR-Recyclinghöfen 

PLZ Bezirk Ortsteil Straße 
10317 Lichtenberg-Hohenschönhausen Lichtenberg Fischerstraße 16 

Teil C: Annahme von Dachpappe auf folgenden Schadstoffsammelstellen 

PLZ Bezirk Ortsteil Straße 
13581 Spandau Spandau Brunsbütteler Damm 43 
12347 Neukölln Neukölln Gradestraße 77 
12681 Marzahn – Hellersdorf Marzahn Nordring 5 
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Für die Annahme von Abfällen an den Recyclinghöfen 
und den Schadstoffsammelstellen gelten unsere 
Abfallwirtschaftssatzung und Abfallgebührensatzung  
unter  www.BSR.de 

 

1. Das Betreten und Befahren der Annahmestellen 
geschieht auf eigene Gefahr. 

 
2. Unbefugten ist das Betreten und Befahren der 

Annahmestellen untersagt. 
■■ Aus Sicherheitsgründen ist Kindern unter 12 Jahren das 

Betreten der Annahmestellen verboten. Kinder müssen 
im Auto bleiben. Davon ausgenommen sind genehmigte 
Führungen. Eltern haften für ihre Kinder. 

 
3. Zum Betreten und Befahren der Annahmestellen sind 

befugt: 
■■ Anlieferer nach vorheriger Einweisung durch 

das Annahmestellenpersonal 
■■ Überwachungsbehörden, Feuerwehr usw. 
■■ Personen, die von der zuständigen Leitung die 

Genehmigung haben 
■■ andere Personen, die vertraglich dazu berechtigt sind 

 
4. Verkehrsregelungen: 
■■ Auf dem gesamten Betriebsgelände gelten die 

Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. 
■■ Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 5 km/h. 
■■ Handzeichen des Personals haben Vorrang vor 

Verkehrszeichen. 
 

5. Verhaltensregelungen auf den Annahmestellen: 
■■ Aus Sicherheitsgründen ist den Anweisungen des 

Annahmestellenpersonals Folge zu leisten. 
■■ Das Parken im Annahmebereich ist auf den zugewiese 

nen ggf. dafür gekennzeichneten Parkflächen gestattet. 
■■ Der Anlieferer ist verpflichtet, die Abfälle vollständig und 

richtig zu deklarieren. Geschlossene Behältnisse sind von 
den Kunden zur Kontrolle zu öffnen. 

■■ Jede Verunreinigung des Geländes ist zu vermeiden. 
■■ Kommt es trotzdem zu einer Verunreinigung, 

ist diese vom Verursacher umgehend zu beseitigen. 
■■ Jeglicher Umgang mit offenem Feuer ist untersagt. Es 

herrscht absolutes Rauchverbot. 
■■ Das Rückwärtsfahren darf ohne einweisende Person 

nur erfolgen, wenn dies gefahrlos möglich ist. 
■■ Die Bergung von Fremdfahrzeugen erfolgt auf eigene 

Verantwortung des Benutzers. 
■■ Der Aufenthalt auf dem Gelände der Annahmestellen ist 

den Anlieferern nur für den Zweck und die Dauer des 

Entladens der Abfälle oder des Erwerbs von Verkaufs 
produkten gestattet. Das Betreten anderer Räume und 
Anlagen sowie der Aufenthalt in Gemeinschafts 
und Sozialräumen der BSR ist nicht gestattet. 

■■ Nach Ausladen der Abfälle ist das Gelände zu verlassen. 
■■ Die Anlieferung außerhalb der Öffnungszeiten ist nur 

den Einsatzfahrzeugen der BSR vorbehalten. 
■■ Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ablagerungen 

außerhalb der Annahmestellen verboten sind und zur 
Anzeige gebracht werden. 

 
6. Regeln bei der Abgabe von Abfällen: 
■■ Bitte melden Sie sich vor dem Betreten des Recycling hofes 

bei dem Annahmestellenpersonal an, die die Art und Menge 
Ihres Abfalls sichten. 

■■ Unser Personal teilt Ihnen mit, welche Abfälle Sie auf 
dem Recyclinghof abgeben können, und weist Sie auf 
eventuelle Schadstoffe hin. 

■■ Schadstoffe können nur auf den stationären Schadstoff 
sammelstellen abgegeben werden. 

 
Auf dem Recyclinghof: 
■■ GebührenEntgeltpflichtige Abfälle werden im 

„Kassenvorblatt“ eingetragen. Damit bitte zur Kasse gehen 
und bezahlen. 

■■ Sie erhalten einen Kassenbon, den Sie bitte 
entgegennehmen. Jeder Kassenbon gilt als Quittung. 

■■ Erst nach erfolgter Bezahlung transportieren Sie Ihren 
Abfall zu den Ihnen zugewiesenen Behältern. 
Zeigen Sie bitte unserem Personal Ihren Kassenbon und 
stellen Sie danach bitte Ihre Abfälle selbst ein. 

■■ Abfälle unbedingt sortenrein in die Behälter legen. 
 

Auf der Schadstoffsammelstelle: 
■■ Unser Personal auf der Schadstoffsammelstelle klärt den 

Herkunftsbereich Ihres Abfalls (privat oder gewerblich). 
Danach wird der Abfall verwogen und entsprechend den 
Annahmebedingungen gebühren/entgeltfrei oder 
gebühren/entgeltpflichtig entgegengenommen. 

■■ Wir bitten Sie zu Ihrem eigenen Schutz, die Abfälle nicht 
selber in die Behälter einzustellen. 

■■ Bei gebühren/entgeltpflichtiger Annahme entrichten 
Sie bitte die Gebühr/das Entgelt an der Kasse. Zeigen 
Sie nach erfolgter Zahlung den Mitarbeitern an der 
Schadstoffsammel stelle Ihren Kassenbon. Erst danach 
erhalten Sie die Nachweispapiere. 

 
Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Ringbahnstraße 96, 
12103 Berlin 
Tel. 030 75924900, Fax 030 75922262,  
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Benutzungsordnung 
Mechanische Behandlungsanlagen Gradestraße/Neukölln 

(Umladestation Süd und Anlage zur Aufbereitung von Sperrmüll und Altholz) 
 

Für die Annahme von Abfällen in den Mechanischen 
Behandlungsanlagen Gradestraße gelten unsere 
Abfallwirtschaftssatzung und Abfallgebührensatzung  
unter www.BSR.de 

 
1. Mechanische Behandlungsanlagen Gradestraße 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 6.00 – 19.00 Uhr 
Samstag: 7.00 – 14.30 Uhr 

 
Anschrift: 
Berliner Stadtreinigung 
Geschäftseinheit Abfallbehandlung/Stoffstrommanagement 
Mechanische Behandlungsanlagen Gradestraße 
Gradestraße 81, 12347 Berlin 
Tel. 030 7592-8215, Fax 030 7592-8212 

 
2. Zugelassene Abfälle 
■■  In den Mechanischen Behandlungsanlagen Grade- 

straße werden Abfälle angenommen, die in Berlin 
angefallen sind. Abfälle anderer Herkunft werden nur 
nach vorheriger Prüfung angenommen. 

■■  Die Zulässigkeit der Abfallarten wird bei jeder 
Anlieferung rechnergestützt überprüft. 

■■  Das für die Kunden verbindliche Verzeichnis der 
zugelassenen Abfallarten liegt aus in der: 

 
Abfallleitstelle der Berliner Stadtreinigung 
Mechanische Behandlungsanlagen 
Gradestraße, Gradestraße 81, 12347 Berlin 

 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 8.00 – 15.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
Tel. 030 7592-8187 und -8188 
Fax 030 7592-8189 
Postanschrift: 
Abfallleitstelle der Berliner Stadtreinigung 
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 

 
■■  Die Entsorgung von Bauabfällen muss grundsätzlich 

nach den für das Land Berlin geltenden Vorschriften 
erfolgen. Die Aufsicht dafür obliegt der jeweils 
zuständigen Senatsverwaltung. 

 
 

 

■■  Elektroaltgeräte werden nicht angenommen.  
Seit August 2018 zählen auch Möbel und Kleidung mit  
eingebauten elektr. Funktionen dazu (z.B. Schrank mit fest  
eingebauter Beleuchtung, höhenverstellbarer Tisch,  
Massagesessel und Schuhe mit Blinklicht). Eine Abgabe von 
haushaltsüblichen Mengen ist auf den BSR-Recyclinghöfen möglich.  

■■  Sperrmüll aus privaten Haushalten kann auf den 
BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden (gebührenfrei 
bis 3 m³). Bei Mengenüberschreitung sowie Sperrmüll 
aus sonstigen Herkunftsbereichen ist eine 
gebührenpflichtige Abgabe in der mechanischen 
Behandlungsanlage am Standort Gradestraße möglich. 
Eine Abholung kann gebührenpflichtig durch den 
Sperrmüll-Abholservice erfolgen. 

■■  Altholz ist getrennt zu entsorgen. Altholz darf nicht mit 
anderen Abfällen gemischt werden. In der Kipphalle 
sind Container aufgestellt, in denen das Holz 
gesammelt wird. Mit Schadstoffen verunreinigtes bzw. 
mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz sowie Holz aus 
dem Außenbereich wird nicht angenommen. 

■■  Gefährliche Abfälle werden nicht angenommen. 
Zuständig ist hierfür die SBB Sonderabfallgesellschaft 
Brandenburg/Berlin mbH. 

 
3. Anlieferungserlaubnis 
■■  Für die Anlieferung von nicht gefährlichen Abfällen ist 

eine so genannte Anlieferungserlaubnis (AEL) notwen- 
dig. 

■■  Die Anlieferungserlaubnis erhalten Sie bei der 
Abfallleitstelle der BSR. 

■■  Abfälle aus gewerblichen Anlieferungen mit weniger als 
5 t Abfall pro Jahr und je Abfallschlüsselnummer 
werden in einem Formblatt deklariert. Dies gilt analog 
für private Anlieferungen. Das erforderliche Formblatt 
wird an der Eingangswaage ausgegeben. Die Herkunft 
der Abfälle ist im Formblatt „Erklärung für gewerbliche 
Kleinanlieferung“(EfgKA) bzw. „Erklärung für private 
Anlieferungen“ (EfpA) schriftlich zu erklären. 

 
4. Waageprozesse 
■■  Der BSR-Wiegeschein gilt als Praxisbeleg gemäß 

Nachweisverordnung und enthält alle erforderlichen 
Abfall- und Entsorgungsdaten. 

■■  Die Eingangskontrolle erfolgt in zwei Stufen: im 
Einfahrtsbereich und an der Entladestelle. 

■■  Die Anlieferungspapiere sind beim Waagepersonal 
vorzulegen. 
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5. Verrechnung der Entsorgungsleistung 
■■  Die Gebühren-/Entgeltpflicht entsteht nach der 

Eingangskontrolle bzw. nach der ersten Wiegung. Sie 
bezahlen entweder bar, per Girocard oder bei Vorliegen 
einer Kundenkarte per Gebührenbescheid/Rechnung. 
Die Kundenkarte können Sie unter 
Waagebuero@BSR.de beantragen. 

 
6. Verhalten in den Mechanischen Behandlungsanlagen 

Gradestraße 
■■  Das Betreten bzw. Befahren der Anlage ist nur Personen 

gestattet, die eine ID-Karte besitzen. Diese wird zur 
Identifikation an der Waage oder beim Pförtner ausgegeben. 

■■  Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 
■■  Handzeichen des Personals haben Vorrang vor 

Verkehrszeichen. 
■■  Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 km/h. 
■■  Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen und Behäl- 

tern ist nur auf den dafür gekennzeichneten Flächen 
gestattet. 

■■  Das Entladen der Abfälle ist nur an gekennzeichneten 
Entladebereichen nach Einweisung gestattet. 

■■  Der Betriebsbereich der Sperrmüllaufbereitungsanlage 
im hinteren Teil der Kipphalle ist für Kleinanliefernde 
gesperrt. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist 
Folge zu leisten. 

■■  Auf den BSR-Betriebsstätten ist das Fotografieren, 
Filmen sowie das Anfertigen von Tonaufnahmen nur mit 
vorheriger Zustimmung der BSR gestattet. 
Während der Aufnahmen ist die Begleitung durch 
Fachpersonal erforderlich. 

 
7. Annahmebedingungen 
■■  Jede Anlieferung ist gebühren-/entgeltpflichtig. 
■■  Die zulässigen Abmessungen bei der Anlieferung von 

Abfällen sind auf die Seitenlänge von maximal  
50 × 50 × 50 cm beschränkt! Ausnahme: Bei der 
Anlieferung von Sperrmüll beträgt die Seitenlänge 
100x50x150 cm. 

■■  Abfälle müssen stichfest sein (Trockensubstanzgehalt 
mind. 35 %). 

■■  Das Entladen muss staubfrei erfolgen (Verpackung bzw. 
Befeuchtung). 

■■  Ballen, Big Bags und andere Umverpackungen von 
angeliefertem Abfall sind vor dem Entladen zu öffnen. 

■■  Die Annahme langfaseriger Abfälle erfolgt nur nach 
vorheriger Anfrage. 

■■  Die Annahme von carbonfaserverstärkten Kunststoffen 
(CFK-Abfällen) ist nicht möglich. Bitte suchen Sie nach 
einem anderen Entsorgungsweg. 

■■  Windverwehungen und Verschmutzungen der Kippstelle 
sind zu vermeiden. 

■■  Für das Entladen ist in der Regel ein Fahrzeug mit 
Heckentlademöglichkeit erforderlich. 

■■  Besteht bei Abfällen (z. B. Schriftgut und 
Datenmaterial) aus Sicht des Abfallbesitzers die 
Gefahr einer unerlaubten

Verwendung durch Dritte, so liegt es in der Verant- 
wortung des Abfallbesitzers, die Abfälle vor ihrer Abgabe 
bei den BSR unbrauchbar zu machen. 

■■  Das Personal der Gradestraße ist befugt, Abfälle bzw. 
Behältnisse vor dem Entladen zu kontrollieren und ggf. 
von der Verwertung auszuschließen. Für das Öffnen von 
Verpackungen zum Zweck der Eingangskontrolle ist der 
Anliefernde zuständig. Eine Zurückweisung der Abfälle, 
auch nach dem Entladen, bleibt vorbehalten. In diesem 
Fall müssen die Abfälle wieder vom Kunden abgeholt 
werden. 

 
8. Sicherheitshinweise 
■■  Jeder Umgang mit offenem Feuer sowie Rauchen ist 

streng verboten. 
■■  Abfälle dürfen nicht eingesammelt oder mitgenommen 

werden. 
■■  Anlieferungsfahrzeuge dürfen nur von Personen 

verlassen werden, die für den Entladeprozess oder für 
die Einweisung am Entladestandort erforderlich sind. 
Diese halten sich nur in unmittelbarer Nähe der 
Fahrzeuge auf. 

■■  Außerhalb des Fahrzeuges sind in der Kipphalle 
Warnwesten zu tragen. 

■■  Kinder unter 12 Jahren dürfen im gesamten Entlade- 
bereich das Fahrzeug nicht verlassen. 

■■  Rückwärtsfahren im Bereich der Kippstellen darf nur 
mit Einweiser erfolgen. 

■■  Das Fahren im Bereich der Kippstellen hat im 
Schritttempo zu erfolgen. 

■■  Das Abladen mit Flurförderfahrzeugen ist verboten. 
■■  Müllsammelfahrzeuge, LKW-Kipper und Fahrzeuge für 

austauschbare Kipp- und Absetzbehälter dürfen mit 
angehobenem Heckteil bzw. angehobenen Behältern 
nur im Entladebereich fahren, sofern dies für das 
Entladen erforderlich ist. 

■■  Der Aufenthalt zwischen Fahrzeug und Abkippkante am 
Bunker ist strengstens verboten (Absturzgefahr). Einzige 
Ausnahme: Eine Absturzsicherung ist vorhanden. 

■■  Das Befahren des Standortes Gradestraße geschieht 
auf eigene Gefahr. 

■■  Das Bergen von Fremdfahrzeugen erfolgt in Verantwor- 
tung des Benutzers. 

 
9. Regeln zur Anlieferung mit Abrollcontainern 
■■  Es dürfen nur geprüfte und technisch einwandfreie 

Container verwendet werden. 
■■  Der Abstand zwischen dem Fahrzeug und der Kippstelle 

muss beim Bedienen der Containertüren mindestens 
4 m betragen. 

■■  Das Öffnen und Kippen des Containers ist langsam und 
kontrolliert durchzuführen. 

■■  Das Anschlagen der Containertüren gegen die Tor- 
führungsschienen ist zu verhindern. 

■■  Besondere Vorkommnisse und Schäden sind dem 
Betriebspersonal umgehend anzuzeigen. 
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Benutzungsordnung 
Müllheizkraftwerk (MHKW) Berlin-Ruhleben 

 
 

Für die Annahme von Abfällen im MHKW gelten unsere 
Abfallwirtschaftssatzung und unsere 
Abfallgebührensatzung,  unter www.BSR.de 

 
1. Thermische Abfallbehandlung, MHKW 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 6.00 – 13.30 Uhr 

 
Bei Vorliegen einer Kundenkarte ist eine Anlieferung bis 
15.00 Uhr möglich. Ausgenommen sind Handablader. 

 
Anschrift: 
Berliner Stadtreinigung 
Geschäftseinheit Abfallbehandlung/Stoffstrommanagement 
Thermische Abfallbehandlung, MHKW Berlin-Ruhleben 
Freiheit 24 – 25, 13597 Berlin 
Tel. 030 7592-5699, Fax 030 7592-5434 

 
2. Zugelassene Abfälle 
■■  Im MHKW werden Abfälle angenommen, die in Berlin 

angefallen sind. Abfälle anderer Herkunft werden 
nur nach vorheriger Prüfung angenommen. 

■■  Die Zulässigkeit der Abfallarten wird bei jeder Anliefe- 
rung rechnergestützt überprüft. 

■■  Das für die Anlieferer verbindliche Verzeichnis der 
zugelassenen Abfallarten liegt aus in der: 

 
Abfallleitstelle der Berliner Stadtreinigung 
Betriebshof Forckenbeckstraße 
Forckenbeckstraße   2,  14199  Berlin 

 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 8.00 – 15.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
Tel. 030 7592-3258, -3259 und -3354 
Fax 030 7592-3269 
Postanschrift: 
Abfallleitstelle der Berliner Stadtreinigung 
Ringbahnstraße 96, 12103  Berlin 

 
■■  Die Entsorgung von Bauabfällen muss nach den für das 

Land Berlin geltenden Vorschriften erfolgen. Die 
Aufsicht dafür obliegt der jeweils zuständigen 
Senatsverwaltung.  

■■  Elektroaltgeräte werden nicht angenommen. 

■■  Sperrmüll aus privaten Haushalten kann auf den 
BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden (gebührenfrei 
bis 3 m³). Bei Mengenüberschreitung sowie Sperrmüll 
aus sonstigen Herkunftsbereichen ist eine 
gebührenpflichtige Abgabe in der mechanischen 
Behandlungsanlage am Standort Gradestraße möglich. 
Eine Abholung kann gebührenpflichtig durch den 
Sperrmüll-Abholservice erfolgen. 

■■  Altholz ist getrennt zu entsorgen. Altholz darf daher nicht 
mit anderen Abfällen gemischt oder deponiert werden. 
Mit Schadstoffen verunreinigtes bzw. mit Holzschutz- 
mitteln behandeltes Holz wird nicht angenommen. 

■■  Für gefährliche Abfälle ist die SBB Sonderabfallgesell- 
schaft Brandenburg/Berlin mbH zuständig, mit der die 
Abfallleitstelle für bestimmte Abfallarten zusammen- 
arbeitet. Bitte kontaktieren Sie die Abfallleitstelle, um 
einen Entsorgungsnachweis zu beantragen. Die 
Entsorgung der gefährlichen Abfälle wird im gesetzli- 
chen elektronischen Nachweisverfahren registriert. 

 
3. Anlieferungserlaubnis 
■■  Für die Anlieferung von nicht gefährlichen Abfällen ist 

eine so genannte Anlieferungserlaubnis (AEL) notwen- 
dig. 

■■  Die Anlieferungserlaubnis erhalten Sie bei der Abfall- 
leitstelle der BSR. 

■■  Abfälle aus gewerblichen Anlieferungen mit weniger als 
5 t Abfall pro Jahr und je Abfallschlüsselnummer 
werden in einem Formblatt deklariert. Dies gilt analog 
für private Anlieferungen. Das erforderliche Formblatt 
wird an der Eingangswaage ausgegeben. Die Herkunft 
der Abfälle ist im Formblatt „Erklärung für gewerbliche 
Kleinanlieferrung“ (EfgKA) bzw. „Erklärung für private 
Anlieferungen“ (EfpA) schriftlich zu erklären. 

 
4. Waageprozesse 
■■  Der BSR-Wiegeschein gilt als Praxisbeleg gemäß 

Nachweisverordnung und enthält alle erforderlichen 
Abfall- und Entsorgungsdaten. 

■■  Die Eingangskontrolle erfolgt in zwei Stufen: im 
Einfahrtsbereich und an der Entladestelle. 

■■  Die Anlieferungspapiere sind beim Waagepersonal 
vorzulegen. 



Veröffentlichungen

ABl. Nr. 55 / 30. Dezember 2020  6284

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de 

 

 

5. Verrechnung der Entsorgungsleistung 
■■  Die Abfallbehandlung im MHKW ist gebühren-

/entgeltpflichtig. Die Gebühren-/Entgeltpflicht entsteht 
nach der Eingangskontrolle bzw. nach der ersten 
Wiegung. Sie bezahlen entweder per Girocard oder bei 
Vorliegen einer Kundenkarte per 
Gebührenbescheid/Rechnung. Die Kundenkarte 
können Sie unter Waagebuero@BSR.de beantragen. 

 
6. Verhalten im MHKW 
■■  Das Betreten bzw. Befahren der Anlage ist nur Personen 

gestattet, die eine ID-Karte besitzen. Diese wird zur Iden- 
tifikation an der Waage oder beim Pförtner ausgegeben. 

■■  Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 
■■  Handzeichen des Personals haben Vorrang vor 

Verkehrszeichen. 
■■  Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. 
■■  Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen und Behältern 

ist nur auf den dafür gekennzeichneten Flächen gestattet. 
■■  Das Entladen der Abfälle ist nur an gekennzeichneten 

Entladebereichen nach Einweisung gestattet. 
■■  Das Anlieferungsdeck ist für ein Fahrzeuggewicht von 

bis zu 30 t zugelassen. 
■■  Auf den BSR-Betriebsstätten ist das Fotografieren, 

Filmen sowie das Anfertigen von Tonaufnahmen nur mit 
vorheriger Zustimmung der BSR gestattet. 
Während der Aufnahmen ist die Begleitung durch 
Fachpersonal erforderlich. 

 
7. Annahmebedingungen 
■■  Jede Anlieferung ist gebührenpflichtig. 
■■  Die zulässigen Abmessungen bei der Anlieferung von 

Abfällen sind auf die Seitenlänge von maximal 
50 × 50 × 50 cm beschränkt! 

■■  Abfälle müssen stichfest sein (Trockensubstanzgehalt 
mind. 35 %). 

■■  Fließ- und rieselfähige Abfälle, die beim Öffnen des 
Containers aus diesem direkt herausfallen könnten, 
müssen in einem anderen, geeigneteren Behälter 
(z. B. einer geschlossenen Mulde) angeliefert werden. 

■■  Es dürfen nur Abfälle mit einem Glühverlust von mehr 
als fünf Gewichtsprozent angeliefert werden. 

■■  Das Entladen muss staubfrei erfolgen (Verpackung bzw. 
Befeuchtung). 

■■  Ballen, Big Bags und andere Umverpackungen von 
angeliefertem Abfall sind vor dem Entladen zu öffnen 
und seitlich aufzuschneiden. Ausnahme sind spitze und 
scharfkantige Gegenstände. Diese müssen in stich- und 
bruchfesten Einwegbehältnissen angeliefert werden. 

■■  Die Annahme langfaseriger Abfälle erfolgt nur nach 
vorheriger Anfrage. 

■■  Abfälle müssen frei von unzulässigen Bestandteilen sein, wie 
z. B. Asbest und/oder Mineralfasern. Hierzu gehören auch 
carbonfaserverstärkte Kunststoffe (sog. „CFK-Abfälle“). 

■■  Windverwehungen und Verschmutzungen der Kippstelle 
sind zu vermeiden. 

■■  Für das Entladen ist in der Regel ein Fahrzeug mit 
Heckentlademöglichkeit erforderlich. 

■■  Besteht bei Abfällen (z. B. Schriftgut und Datenmaterial) 
aus Sicht des Abfallbesitzers die Gefahr einer unerlaub- 
ten Verwendung durch Dritte, so liegt es in der Verant- 
wortung des Abfallbesitzers, die Abfälle vor ihrer Abgabe 
bei der BSR unbrauchbar zu machen. 

 
8. Sicherheitshinweise 
■■  Jeder Umgang mit offenem Feuer sowie Rauchen ist 

streng verboten. 
■■  Abfälle dürfen nicht eingesammelt oder mitgenommen 

werden. 
■■  Anlieferungsfahrzeuge dürfen nur von Personen verlas- 

sen werden, die für den Entladeprozess oder für die 
Einweisung am Entladestandort erforderlich sind. Diese 
halten sich nur in unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge auf. 

■■  Außerhalb des Fahrzeuges sind auf dem Anlieferdeck 
Warnwesten zu tragen. 

■■  Personen unter 18 Jahren dürfen im gesamten Entlade- 
bereich das Fahrzeug nicht verlassen. 

■■  Rückwärtsfahren im Bereich der Kippstellen darf nur mit 
Einweiser erfolgen. 

■■  Im Bereich der Kippstellen Schritttempo fahren. 
■■  Das Abladen mit Flurförderfahrzeugen ist verboten. 
■■  Müllsammelfahrzeuge, LKW-Kipper und Fahrzeuge für 

austauschbare Kipp- und Absetzbehälter dürfen mit 
angehobenem Heckteil bzw. angehobenen Behältern 
nur im Entladebereich fahren, sofern dies für das 
Entladen erforderlich ist. 

■■  Der Aufenthalt zwischen Fahrzeug und Abkippkante am 
Bunker ist strengstens verboten (Absturzgefahr). Einzige 
Ausnahme: Eine Absturzsicherung ist vorhanden. 

■■  Das Befahren des Standortes Ruhleben geschieht auf 
eigene Gefahr. 

■■  Das Bergen von Fremdfahrzeugen erfolgt in Verantwor- 
tung des Benutzers. 

 
9. Regeln zur Anlieferung mit Abrollcontainern 
■■  Es dürfen nur geprüfte und technisch einwandfreie 

Container verwendet werden. 
■■  Der Abstand zwischen dem Fahrzeug und der Kippstelle 

muss beim Bedienen der Containertüren mindestens 
4 m betragen. 

■■  Das betreffende Anliefertor muss bei den Abladevorbe- 
reitungen geschlossen sein. 

■■  Das Öffnen und Kippen des Containers ist langsam und 
kontrolliert durchzuführen. 

■■  Das Anschlagen der Containertüren gegen die Tor- 
führungsschienen ist zu verhindern. 

■■  Es ist darauf zu achten, dass eine Beschädigung des 
Anliefertores ausgeschlossen wird. 

■■  Besondere Vorkommnisse und Schäden sind dem 
Betriebspersonal umgehend anzuzeigen. 
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